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§ 1

Öffentliche Liste der Interessenvertretung
(1) Wer Interessen gegenüber dem Hessi-

schen Landtag, seinen Organen, Mitgliedern 
oder Fraktionen oder der Landesregierung 
vertritt, muss dies durch Eintragung in eine 
bei der Präsidentin oder dem Präsidenten 
geführte öffentliche Liste (Lobbyregister) an-
geben.

(2) Interessenvertretung ist dabei jede 
Kontaktaufnahme zum Zweck der unmittelba-
ren oder mittelbaren Einflussnahme auf den 
Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess 
der Organe, Mitglieder oder Fraktionen des 
Landtags oder der Landesregierung, sofern 
diese regelmäßig betrieben wird, auf Dauer 
angelegt oder für Dritte wahrgenommen wird.

(3) Das Präsidium des Hessischen Land-
tags beschließt Ausführungsbestimmungen 
für die Führung und Ausgestaltung des Lob-
byregisters und entscheidet in Zweifelsfällen 
über das Bestehen einer Eintragungspflicht.

§ 2

Angaben im Lobbyregister
(1) Eine parlamentarische Anhörung von 

Interessenvertreterinnen und Interessenver-
tretern nach § 1 Abs. 1 findet nur statt, wenn 
sich diese in die Liste eingetragen und dabei 
folgende Angaben gemacht haben

1.  Name und Sitz der Interessenvertretung,

2.  gegebenenfalls Zusammensetzung von 
Vorstand und Geschäftsführung,

3.  Interessenbereich,

4.  Mitgliederzahl,

5.  Anzahl der angeschlossenen Organisatio-
nen, Verbände oder Interessenvertretungen,

6.  Namen der Vertreterinnen oder Vertreter 
der Interessenvertretung sowie

7.  Anschrift der Geschäftsstelle (einschließ-
lich Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail- 
und Internetadresse).

8.  Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit Pflichtmitgliedschaft ihrer Mitglieder 
werden mit dem ausdrücklichen Hinweis 
auf das Gesetz eingetragen, welches ihre 
gesetzlichen Aufgaben regelt.

(2) Die Eintragung in die Liste begründet 
keinen Rechtsanspruch auf Anhörung.

(3) Sofern sich Änderungen in den Anga-
ben (§ 2 Abs. 1) ergeben, sind diese unver-
züglich dem Hessischen Landtag mitzuteilen.

§ 3

Ausnahmen von der Eintragungspflicht
(1) Eine Pflicht zur Eintragung besteht 

nicht, wenn ihr verfassungsrechtliche Grün-
de entgegenstehen, die Kontaktaufnahme 
in Wahrnehmung rechtlicher Beteiligungs-, 
Anhörungs- oder Informationsrechte erfolgt 
oder die Eintragung im Einzelfall besondere 
schutzwürdige Belange der kontaktaufneh-
menden Interessenvertretung zu beeinträch-
tigen droht. Die Besonderheit der Wahrung 
der Belange der Pflichtmitglieder einer Kör-
perschaft desöffentlichen Rechts im Rahmen 
und auf der Grundlage gesetzlicher Aufga-
ben bleiben unberührt. Für die Angaben nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ist das jeweilige Gesetz, 
welches die Organisation der Körperschaft 
des öffentlichen Rechts regelt, maßgeblich.

(2) Eine Eintragungspflicht besteht insbe-
sondere nicht für

1.  Petenten nach Art. 16 der Verfassung des 
Landes Hessen und Art. 17 des Grundge-
setzes,

2.  Kontaktaufnahmen von natürlichen Per-
sonen, die ausschließlich persönlichen 
Interessen dienen, unabhängig davon, ob 
es sich um unternehmerische oder sons-
tige Interessen handelt, oder Anliegen mit 
ausschließlich lokalem Charakter dienen, 
soweit nicht mehr als zwei Wahlkreise un-
mittelbar betroffen sind,

3.  die freie Tätigkeit der Presse und des 
Rundfunks nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes,

4.  Kirchen sowie sonstige Religionsgemein-
schaften und Weltanschauungsgemein-
schaften, soweit religionsspezifische oder 
weltanschauliche Belange im Sinne des 
Art. 48 der Verfassung des Landes Hes-
sen und Art. 4 Abs. 1 des Grundgesetzes 
betroffen sind,

5.  Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tungen zur Berücksichtigung des verfas-
sungsrechtlich gebotenen Schutzes nach 
Art. 29 Abs. 2 der Verfassung des Landes 
Hessen und Art. 9 Abs. 3 des Grundgeset-
zes, soweit sie ihre Funktion als Tarifpart-
ner wahrnehmen,

6.  Kommunale Spitzenverbände,

7.  Kontaktaufnahmen der Kammern und 
Wirtschaftsverbände in Wahrnehmung der 
Beteiligungsrechte nach § 4 Abs. 1 des 
Hessischen Mittelstandsförderungsgeset-
zes vom 23. März 2013 (GVBl. S. 119),

8.  Kontaktaufnahmen in Wahrnehmung eines 
öffentlichen Amtes oder Mandats,

9.  politische Parteien nach dem Parteienge-
setz oder politische Stiftungen, denen zur 
Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufga-
ben Haushaltmittel zur Verfügung gestellt 
werden,

*) FFN 12-18

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz über die Führung eines Lobbyregisters im Hessischen Landtag  
(Lobbyregistergesetz)*)

Vom 3. Juli 2023
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10.  die Interessenvertretung im Rahmen der 
anwaltlichen Beratung und Vertretung in 
Rechtsangelegenheiten nach § 3 Abs. 1 
der Bundesrechtsanwaltsordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnr. 303-8, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 64),

11.  Kommunikationsvorgänge im Rahmen 
des diplomatischen oder konsularischen 
Verkehrs,

12.  Sachverständige, wenn und soweit sie 
einem direkten und individuellen Ersu-
chen der Organe, Mitglieder oder Fraktio-
nen des Hessischen Landtags oder der 
Landesregierung um Sachinformationen, 
Daten oder Fachwissen nachkommen,

13.  Interessenvertretungen ohne dauerhafte 
Vertretung in Deutschland, die sich für 
Menschenrechte, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, humanitäre Belange oder 
Fragen der Nachhaltigkeit einsetzen und 
deren Wirken primär auf andere Länder 
oder Weltregionen ausgerichtet ist.

Abs. 1 und Abs. 2 stehen einer freiwilligen 
Eintragung in das Lobbyregister nicht ent-
gegen.

§ 4

Öffentliche Zugänglichkeit der Liste
Die Liste sowie die Ausführungsbestim-

mungen nach § 1 Abs. 3 sind von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten auf der Home-
page des Landtags zu veröffentlichen und in 
regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

§ 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 3. Juli 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
 

R h e i n
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen  
Verfassungsschutzgesetzes

Das Hessische Verfassungsschutzgesetz 
vom 25. Juni 2018 (GVBl. S. 302) wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a)  Nach der Angabe zu § 5 wird folgende 
Angabe eingefügt:

„§ 5a  Gerichtliche Kontrolle“

b)  Die Angaben zu den §§ 19 bis 21 wer-
den durch die folgenden Angaben er-
setzt:

„§ 19  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an übergeord-
nete Behörden und Aufklärung 
der Öffentlichkeit

§ 19a  Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch das Landesamt 
an andere Stellen

§ 20  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an Polizeibehör-
den sowie zum Einsatz operati-
ver Zwangsbefugnisse

§ 20a  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an Strafverfol-
gungsbehörden

§ 20b  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an sonstige in-
ländische öffentliche Stellen

§ 20c  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an öffentliche 
Stellen zu arbeits- und dienst-
rechtlichen Zwecken

§ 21  Informationsübermittlung durch 
das Landesamt an ausländische 
öffentliche Stellen“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 wird die Angabe „16. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1634)“ durch „19. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2632)“ ersetzt.

b)  In Abs. 4 wird die Angabe „17. August 
2017 (BGBl. I S. 3202)“ durch „5. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2274)“ ersetzt.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird die Angabe „Satz 1, 2 und 
4“ durch „Satz 1 bis 4“ ersetzt.

b)  Als neue Abs. 2 und 3 werden eingefügt:

„(2) Erheblich beobachtungsbedürf-
tig sind Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2  
Nr. 2 oder solche Bestrebungen, die 
allgemein, insbesondere nach Verhal-
tens- oder Wirkungsweise, geeignet 
sind, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des erheblich zu beeinträchtigen. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn die Be-
strebungen

1. zur Zielverfolgung

a)  Gewalt anwenden, androhen, för-
dern oder befürworten,

b)  zu Hass oder Willkürmaßnahmen 
anstacheln oder

c)  andere Straftaten begehen oder 
darauf gerichtet sind,

2.  verdeckt vorgehen, insbesondere 
Ziele, Organisation, Finanzierung, 
Beteiligte, Zusammenarbeit oder Ak-
tionen in wesentlichem Umfang ver-
schleiern,

3.  erhebliche gesellschaftliche Bedeu-
tung besitzen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Be-
teiligten, deren Mobilisierungsfähig-
keit, der Finanzkraft sowie der Ak-
tionsfähigkeit oder

4.  in erheblichem Umfang gesellschaft-
lichen Einfluss auszuüben suchen, 
insbesondere durch

a)  Vertretung in Ämtern und Manda-
ten,

b)  wirkungsbreite Publikationen, 
Bündnisse, Unterstützerstrukturen,

c)  systematische Desinformationen in 
öffentlichen Prozessen politischer 
Willensbildung oder zur Verächt-
lichmachung der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung, auch 
durch systematische Verunglimp-
fung ihrer Institutionen und Reprä-
sentanten, oder

d)  Herbeiführung einer Atmosphäre 
der Angst oder Bedrohung zur För-
derung ihrer Zielverfolgung.

(3) Voraussetzung für die Einstufung 
gemäß Abs. 2 ist, dass hinreichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für die Sach-
verhalte nach Abs. 2 Satz 1 vorliegen. 
Die Beobachtungsbedürftigkeit ist jähr-
lich zu überprüfen. Die Einstufung der 
Beobachtungsbedürftigkeit nach Abs. 2 
Satz 1 entfällt in der Regel, wenn nach 
fünf Jahren kein die Einstufung nach 
Abs. 2 Satz 2 begründender Sachver-1) Ändert FFN 18-7

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vorschriften und 
zur Umorganisation der hessischen Bereitschaftspolizei

Vom 29. Juni 2023
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halt hinreichend festgestellt ist oder eine 
fünf Jahre zurückliegende Feststellung 
sich zwischenzeitlich nicht neuerlich be-
stätigt hat. Wird im Rahmen der Über-
prüfung nach Satz 2 festgestellt, dass 
ein Sachverhalt nach Abs. 2 Satz 1, der 
einer bereits richterlich angeordneten 
Maßnahme zugrunde liegt, zwischen-
zeitlich entfallen ist, so ist die betreffen-
de Maßnahme zu beenden, auch wenn 
die Frist der richterlichen Anordnung 
noch nicht abgelaufen ist.“

c)  Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 18“ 
durch „§ 18 Abs. 4“ ersetzt.

b)  In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 20 
Abs. 1 Nr. 2“ durch „§ 20b Abs. 1“ er-
setzt.

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

a)  Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Nachrichtendienstliche Mittel 
dürfen auch angewendet werden, wenn 
Dritte hierdurch unvermeidbar betroffen 
werden. Sofern dieses Gesetz keine 
strengeren Anforderungen vorsieht, dür-
fen Personen, die nicht selbst an einer 
Bestrebung oder Tätigkeit gemäß § 2 
Abs. 2 beteiligt sind (Unbeteiligte), nur in 
eine Überwachungsmaßnahme einbe-
zogen werden, wenn die Überwachung 
gerade dieser Personen zur Aufklärung 
einer Bestrebung oder Tätigkeit gemäß 
§ 2 Abs. 2 im Einzelfall geboten ist. Eine 
Überwachung Unbeteiligter ist dabei so 
zu begrenzen, dass deren Grundrechts-
beeinträchtigungen in angemessenem 
Verhältnis zu dem im Einzelfall erwart-
baren Aufklärungsbeitrag stehen.“

b)  Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und 
in Satz 2 wird die Angabe „des Ver-
fassungsschutzkontrollgesetzes vom  
25. Juni 2018 (GVBl. S. 302, 317)“ 
durch „des Gesetzes zur parlamentari-
schen Kontrolle des Verfassungsschut-
zes in Hessen vom 25. Juni 2018 (GVBl.  
S. 302, 317)“ ersetzt.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

d)  Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und 
nach der Angabe „Art. 73“ wird die An-
gabe „Abs. 1“ eingefügt.

6. Nach § 5 wird als § 5a eingefügt:

„§ 5a

Gerichtliche Kontrolle

(1) Wird der Einsatz nachrichtendienst-
licher Mittel durch dieses Gesetz unter den 
Vorbehalt richterlicher Anordnung gestellt, 
liegt die Zuständigkeit für die richterlichen 
Entscheidungen beim Amtsgericht am Sitz 
des Landesamts; über Beschwerden ent-
scheidet das in § 120 Abs. 4 Satz 2 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I  
S. 2606), bezeichnete Gericht.

(2) Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 
2587), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51), entspre-
chend mit der Maßgabe, dass eine Anhö-
rung oder Unterrichtung der Betroffenen 
durch das Gericht unterbleibt. Die Rechts-
beschwerde ist ausgeschlossen.

(3) Der Antrag ist hinreichend subs-
tantiiert zu begründen; insbesondere sind 
dem Gericht alle beurteilungsrelevanten 
Tatsachen mitzuteilen. Im Antrag sind an-
zugeben:

1.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 
gerichteten Maßnahmen die Person, 
gegen die sich die Maßnahme richtet, 
soweit möglich, mit Name und Anschrift,

2.  bei Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 die zu 
überwachende Wohnung oder die zu 
überwachenden Wohnräume,

3.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

4. der Sachverhalt sowie

5. eine Begründung.

(4) Das Gericht prüft, ob die beantragte 
Maßnahme den gesetzlichen Vorausset-
zungen entspricht. Die Anordnung ergeht 
schriftlich gegenüber der beantragenden 
Stelle. In der Anordnung sind anzugeben:

1.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 
gerichteten Maßnahmen die Person, 
gegen die sich die Maßnahme richtet, 
soweit möglich, mit Name und Anschrift,

2.  bei Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 die zu 
überwachende Wohnung oder die zu 
überwachenden Wohnräume,

3.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme 
sowie

4. die wesentlichen Gründe.

(5) Bei Maßnahmen gemäß §§ 12 und 
13 gelten Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, 
dass Gegenstand von Antrag und Anord-
nung der Einsatz der verdeckten Mittel 
zur Aufklärung einer bestimmten nach-
richtendienstlich beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit ist, ohne dabei 
konkrete verdeckte Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter oder Vertrauenspersonen zu 
benennen. Sollen im Rahmen der Maß-
nahme gemäß § 12 oder § 13 konkrete 
Einzelpersonen nicht nur punktuell durch 
die Maßnahme betroffen, sondern dauer-
haft Ziel eines personenbezogenen Auf-
klärungsansatzes sein, so sind sie mit in 
die gerichtliche Entscheidung aufzuneh-
men.

(6) Bei Gefahr im Verzug kann die Be-
hördenleitung oder ihre Vertretung die An-
ordnung treffen; eine richterliche Entschei-
dung ist unverzüglich nachzuholen.“
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e)  Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Ergeben sich während der Über-
wachung tatsächliche Anhaltspunkte im 
Sinne von Abs. 4 Satz 1, ist die Maß-
nahme unverzüglich zu unterbrechen, 
sobald dies ohne Gefährdung von Leib 
oder Leben eingesetzter Personen 
möglich ist. Bestehen insoweit Zweifel, 
darf nur eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden. Unterbleibt 
ein Abbruch aufgrund einer Gefährdung 
nach Satz 1, sind die Tatsache des Ein-
dringens in den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung und die Umstände 
des Fortsetzens der Maßnahme zu 
dokumentieren. Sind das Abhören und 
Beobachten nach Satz 1 unterbrochen 
worden, so darf die Maßnahme fortge-
führt werden, wenn keine Anhaltspunk-
te nach Abs. 4 Satz 1 vorliegen. Daten, 
die durch eine Maßnahme nach Abs. 1 
erlangt worden sind, sind dem für die 
Anordnung zuständigen Gericht unver-
züglich vorzulegen. Dieses entscheidet 
unverzüglich über die Verwendbarkeit 
oder Löschung der Daten. Soweit Er-
kenntnisse im Sinne von Abs. 4 Satz 1 
durch eine Maßnahme nach Abs. 1 er-
langt worden sind, dürfen sie nicht ver-
wendet werden und sind unverzüglich 
zu löschen. Die Tatsachen der Erfas-
sung der Daten und der Löschung sind 
zu dokumentieren. Die Dokumentation 
darf ausschließlich für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle verwendet werden. 
Die Dokumentation ist sechs Monate 
nach der Mitteilung oder nach Erteilung 
der gerichtlichen Zustimmung zur Fest-
stellung der endgültigen Nichtmitteilung 
nach § 8 Abs. 4 zu löschen.“

f)  In Abs. 6 Satz 4 wird die Angabe „Satz 4 
und 5“ durch „Satz 5 und 6“ ersetzt.

9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Einsatz technischer Mittel 
nach § 7 bedarf einer richterlichen An-
ordnung. Die Anordnung ist auf höchs-
tens einen Monat zu befristen. Verlän-
gerungen um jeweils nicht mehr als 
einen weiteren Monat sind zulässig, 
soweit die Voraussetzungen der Anord-
nung fortbestehen. Bei der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit der Verlängerung 
ist die Gesamtdauer der Maßnahme zu 
berücksichtigen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „seine 
Aufgaben nach § 2 Abs. 1 und 2“ 
durch „Zwecke nach Abs. 6“ ersetzt.

bb)  In Satz 2 werden die Wörter „die 
Daten für diese Zwecke nicht erfor-
derlich sind und nicht für eine Über-
mittlung an andere Stellen benötigt 
werden“ durch „dies nicht der Fall 
ist“ ersetzt.

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird die Angabe „Satz 2 bis 6“ 
durch „Satz 2 bis 4“ ersetzt.

b)  Satz 2 wird aufgehoben.

c)  In dem neuen Satz 2 wird nach dem 
Wort „Dokumentation“ die Angabe „nach 
§ 3a Abs. 1 Satz 10 des Artikel 10-Ge-
setzes“ eingefügt.

 d) Der neue Satz 3 wird aufgehoben.

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Landesamt darf bei Vorlie-
gen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine 
dringende Gefahr für

1.  den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes,

2.  Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder

3.  solche Güter der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen oder den 
Bestand des Bundes oder eines Lan-
des oder die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt,

zu deren Abwehr in einer Wohnung ver-
deckt technische Mittel einsetzen, um 
das nichtöffentlich gesprochene Wort 
abzuhören und aufzuzeichnen sowie 
Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen 
herzustellen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird das Wort „aussicht-
los“ durch „aussichtslos“ ersetzt 
und werden nach dem Wort „wäre“ 
die Wörter „und geeignete polizeili-
che Hilfe für das betroffene Rechts-
gut nicht rechtzeitig erlangt werden 
kann“ eingefügt.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Werden in Privaträumen Gesprä-
che mit Personen des persönlichen Ver-
trauens geführt, ist die Anwendung von 
Mitteln nach Abs. 1 unzulässig. Dies gilt 
nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass

1.  den Gesprächen insgesamt ein 
höchstvertraulicher Charakter fehlen 
wird oder

2.  die Gespräche unmittelbar die Be-
sprechung oder Planung von Straf-
taten, die sich gegen die in Abs. 1 
genannten Rechtsgüter richten, zum 
Gegenstand haben werden.“

d)  Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach dem Wort „ist“ werden die 
Wörter „im Übrigen“ eingefügt.

bb)  In Nr. 2 wird nach der Angabe  
„§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 
der Strafprozessordnung“ die An-
gabe „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. April 1987 (BGBl. I  
S. 1074, 1319), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. März 2022 
(BGBl. I S. 571),“ eingefügt.
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bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Zwecke von Ersuchen 
nach Satz 1 Nr. 2 darf das Lan-
desamt das Bundeszentralamt für 
Steuern ersuchen, bei den Kredit-
instituten die in § 93b Abs. 1 der 
Abgabenordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Ok-
tober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730), bezeichneten 
Daten abzurufen, wenn dies zur 
Aufklärung von Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 im Ein-
zelfall geboten ist.“

b)  Die Abs. 3 und 4 werden wie folgt ge-
fasst:

„(3) Das Landesamt darf im Ein-
zelfall, soweit dies aufgrund tatsäch-
licher Anhaltspunkte zur Aufklärung 
von Bestrebungen oder Tätigkei-
ten nach § 2 Abs. 2 erforderlich ist, 
von denjenigen, die geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbrin-
gen oder daran mitwirken, Auskünf-
te über die nach den § 3 Nr. 6 und 
§ 172 des Telekommunikationsge-
setzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14. März 2023 (BGBl. I 
S. 71), erhobenen Daten verlangen  
(§ 174 Abs. 1 Satz 1 des Telekommu-
nikationsgesetzes). Dies gilt auch für 
Daten, mittels derer der Zugriff auf 
Endgeräte oder auf Speichereinrich-
tungen, die in diesen Endgeräten oder 
hiervon räumlich getrennt eingesetzt 
werden, geschützt wird (§ 174 Abs. 1 
Satz 2 des Telekommunikationsgeset-
zes). Die Auskunft darf auch anhand 
einer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zugewiesenen Internetprotokoll-Ad-
resse verlangt werden (§ 174 Abs. 1 
Satz 3 des Telekommunikationsgeset-
zes); diese Rechtsgrundlage und die 
tatsächlichen Anhaltspunkte, die die-
ses Auskunftsverlangen veranlassen, 
sind aktenkundig zu machen. Die Aus-
kunft darf nur verlangt werden, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
das Nutzen der Daten vorliegen.

(4) Das Landesamt darf im Einzel-
fall zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 
§ 2 unter den Voraussetzungen des  
§ 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes bei 
Personen und Unternehmen, die ge-
schäftsmäßig

1.  Postdienstleistungen erbringen oder 
daran mitwirken, Auskünfte zu den 
sonstigen Umständen des Postver-
kehrs,

2.  Telekommunikationsdienste erbrin-
gen oder daran mitwirken, Auskünf-
te zu Verkehrsdaten nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 5 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1982, 2022 I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Au-
gust 2021 (BGBl. I S. 3544),

c) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Personenbezogene Daten, die 
durch eine Maßnahme der optischen 
Wohnraumüberwachung erlangt wur-
den, dürfen nur weiterverarbeitet und 
an andere Stellen übermittelt werden, 
soweit dies zur Abwehr einer dringen-
den Gefahr im Sinne des § 7 Abs. 1 er-
forderlich ist. Personenbezogene Daten 
aus einer Maßnahme der akustischen 
Wohnraumüberwachung dürfen darü-
ber hinaus zur Strafverfolgung übermit-
telt werden, wenn bestimmte Tatsachen 
den Verdacht begründen, dass jemand 
eine besonders schwere Straftat im Sin-
ne der § 100c Abs. 1, § 100b Abs. 2 der 
Strafprozessordnung begangen hat.“

d) Abs. 8 wird aufgehoben.

10. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Ortung von Mobilfunkendgeräten

(1) Das Landesamt darf im Einzelfall, 
soweit dies zur Erfüllung seiner Aufga-
ben nach § 2 erforderlich ist, technische 
Mittel einsetzen

1.  zur Ermittlung der Geräte- oder Kar-
tennummer und

2.  zur Ermittlung des Standorts eines ak-
tiv geschalteten Mobilfunkendgeräts.

(2) Technische Mittel nach Abs. 1  
Nr. 2, die

1.  nicht lediglich im Zusammenhang mit 
anderen operativen Maßnahmen zu 
deren Ermöglichung eingesetzt wer-
den, insbesondere für Zwecke von 
Observationsmaßnahmen nach § 11 
zur Bestimmung des Standorts der 
eingeloggten Funkzelle, sondern um 
anhand der Standortdaten die Bewe-
gungen des Mobiltelefons nachzuver-
folgen (Bewegungsprofil) und

2.  zu diesem Zweck an mehr als drei 
aufeinanderfolgenden Tagen mehr-
fach täglich eingesetzt werden,

dürfen nur eingesetzt werden, soweit 
dies zur Aufklärung einer erheblich be-
obachtungsbedürftigen Bestrebung oder 
Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 im Einzelfall 
geboten ist.

(3) § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 und die  
§§ 9 und 10 Abs. 2 und 3 des Artikel 10-Ge-
setzes gelten entsprechend. Maßnahmen 
nach Abs. 2 bedürfen einer richterlichen 
Anordnung. Die Anordnung ist auf höchs-
tens sechs Monate zu befristen. Verlän-
gerungen um jeweils nicht mehr als sechs 
weitere Monate sind zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung fortbeste-
hen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßig-
keit der Verlängerung ist die Gesamtdauer 
der Maßnahme zu berücksichtigen.“

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird das Wort „einholen“ 
durch die Wörter „Auskünfte einho-
len“ ersetzt.
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(3) Eine Maßnahme nach Abs. 2 
darf sich gezielt nur gegen eine Per-
son richten, von der auf Grund tat-
sächlicher Anhaltspunkte anzuneh-
men ist, dass sie entweder

1.  an der Bestrebung oder Tätigkeit 
beteiligt ist oder

2.  mit einer Person nach Nr. 1 in Kon-
takt steht und

a)  von der Bestrebung oder Tätig-
keit Kenntnis hat oder

b)  die Person nach Nr. 1 sich ihrer 
zur Förderung der Bestrebung 
oder Tätigkeit bedient

und eine Maßnahme gegen die 
Person nach Nr. 1 allein nicht zur 
Erforschung des Sachverhalts aus-
reicht.

(4) Maßnahmen der langfristigen 
Observation nach Abs. 2 bedürfen 
einer richterlichen Anordnung. Die 
Anordnung ist auf höchstens drei 
Monate zu befristen. Verlängerungen 
um jeweils nicht mehr als drei weite-
re Monate sind zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung fort-
bestehen. Bei der Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit der Verlängerung ist die 
Gesamtdauer der Maßnahme zu be-
rücksichtigen.“

c) Abs. 5 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5.

e)  Die bisherigen Abs. 7 und 8 werden die 
Abs. 6 und 7 und wie folgt gefasst:

„(6) Erfolgt während der Maßnah-
me eine unmittelbare Kenntnisnahme 
und ergeben sich tatsächliche Anhalts-
punkte im Sinne von Abs. 5 Satz 1, ist 
die Maßnahme unverzüglich zu unter-
brechen, sobald dies ohne Gefähr-
dung von Leib oder Leben eingesetzter 
Personen möglich ist. Unterbleibt ein 
Abbruch aufgrund einer Gefährdung 
nach Satz 1, sind die Tatsache des 
Eindringens in den Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung und die Umstän-
de des Fortsetzens der Maßnahme zu 
dokumentieren. Vor der Weitergabe 
von Informationen hat die eingesetz-
te Mitarbeiterin oder der eingesetzte 
Mitarbeiter zu prüfen, ob durch die 
Informationen oder die Art und Weise, 
in der sie erlangt wurden, Erkenntnis-
se im Sinne von Abs. 5 Satz 1 berührt 
sind. Entsprechende Erkenntnisse 
dürfen nicht zur Verwertung weiterge-
geben werden. Sind das Abhören und 
Beobachten nach Satz 1 unterbrochen 
worden, so darf die Maßnahme fort-
geführt werden, wenn keine Anhalts-
punkte nach Abs. 5 Satz 1 vorliegen. 
Soweit Erkenntnisse im Sinne von 
Abs. 5 Satz 1 durch die Maßnahme 
erlangt worden sind, dürfen sie nicht 
verwendet werden und sind unverzüg-
lich zu löschen. Die Tatsachen der Er-
fassung der Daten und der Löschung 
sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation darf ausschließlich für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle verwendet 

3.  Telemedien anbieten oder daran 
mitwirken, Auskünfte über

a)  Merkmale zur Identifikation des 
Nutzers von Telemedien,

b)  Beginn und Ende sowie über den 
Umfang der jeweiligen Nutzung 
und

c)  die vom Nutzer in Anspruch ge-
nommenen Telemedien

einholen.“

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 113“ 
durch „§ 174“ ersetzt.

bb)  Folgender Satz wird angefügt:

„§ 12 Abs. 1 und 3 des Artikel 
10-Gesetzes findet entsprechende 
Anwendung.“

d)  Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei Maßnahmen nach Abs. 2 und 4 ist 
§ 4 des Artikel 10-Gesetzes, für Maß-
nahmen nach Abs. 2 mit Ausnahme 
des § 4 Abs. 4 des Artikel 10-Geset-
zes, mit der Maßgabe nach § 6 Satz 3 
und 4 dieses Gesetzes anzuwenden, 
die §§ 9, 10 Abs. 2 und 3, § 11 Abs. 1 
und 2, § 12 Abs. 1 und 3, § 17 Abs. 3 
des Artikel 10-Gesetzes sowie § 2 des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Artikel 10-Gesetz sind entsprechend 
anzuwenden.“

e)  In Abs. 8 Satz 2 wird die Angabe  
„23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3346), 
in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch „12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990)“ 
ersetzt.

f)  Als Abs. 10 wird angefügt:

„(10) Auskunft nach Abs. 1 bis 4 darf 
bei Unternehmen eingeholt werden, die 
in Deutschland

1.  eine Niederlassung haben oder

2.  Leistungen erbringen oder hieran 
mitwirken.“

12. § 11 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird die Angabe „zur Auf-
klärung von Bestrebungen oder Tätig-
keiten nach § 2 Abs. 2“ gestrichen und 
werden nach dem Wort „anfertigen“ 
ein Komma und die Angabe „sofern 
dies zur Aufklärung von Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 im 
Einzelfall geboten ist“ eingefügt.

b)  Die Abs. 2 bis 4 werden wie folgt ge-
fasst:

„(2) Die Maßnahme ist im Einzelfall 
länger als 48 Stunden oder an mehr 
als drei Tagen innerhalb einer Woche 
(langfristige Observation) nur zuläs-
sig, wenn dies zur Aufklärung einer 
erheblich beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit gemäß § 3 
Abs. 2 im Einzelfall geboten ist.
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(3) Maßnahmen nach Abs. 1 be-
dürfen einer richterlichen Anordnung. 
Die Anordnung ist auf höchstens zwölf 
Monate zu befristen. Verlängerungen 
um jeweils nicht mehr als zwölf wei-
tere Monate sind zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung fort-
bestehen. Bei der Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit der Verlängerung ist 
die Gesamtdauer der Maßnahme zu 
berücksichtigen.

(4) Bei der Planung von Einsatzum-
ständen sollen nach Möglichkeit Situ-
ationen vermieden werden, bei denen 
regelmäßig Erkenntnisse gewonnen 
werden würden

1.  aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung oder

2.  bei einer Rechtsanwältin, einem 
Rechtsanwalt, einem Kammer-
rechtsbeistand, einer der in § 53 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 der 
Strafprozessordnung genannten 
Person oder einer diesen nach  
§ 53a  Abs. 1 Satz 1 der Strafprozess-
ordnung gleichstehenden Person, 
über die der Berufsgeheimnisträger 
das Zeugnis verweigern dürfte.

Bei einem gegen eine Person gerichte-
ten Einsatz darf unter keinen Umstän-
den der Kernbereich zum Ziel staatlicher 
Ermittlungen gemacht werden. Insbe-
sondere dürfen zum Aufbau oder zum 
Erhalt eines Vertrauensverhältnisses 
keine intimen Beziehungen oder ver-
gleichbar engste persönliche Bindungen 
begründet oder fortgeführt werden. Ent-
stehen solche Bindungen, ist der Ein-
satz gegen diese Person abzubrechen.

(5) Erfolgt während der Maßnahme 
eine unmittelbare Kenntnisnahme und 
ergeben sich tatsächliche Anhaltspunk-
te im Sinne von Abs. 4 Satz 1, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu unterbre-
chen, sobald dies ohne Gefährdung 
von Leib oder Leben oder Enttarnung 
eingesetzter Personen möglich ist. 
Unterbleibt ein Abbruch aufgrund einer 
Gefährdung nach Satz 1, sind die Tat-
sache des Eindringens in den Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung und die 
Umstände des Fortsetzens der Maß-
nahme zu dokumentieren. Die Maß-
nahme darf fortgeführt werden, wenn 
keine Anhaltspunkte nach Abs. 4 Satz 1 
mehr vorliegen. Soweit Erkenntnisse 
im Sinne von Abs. 4 Satz 1 durch eine 
Maßnahme erlangt worden sind, dürfen 
sie nicht verwendet werden und sind 
unverzüglich zu löschen. Die Tatsa-
chen der Erfassung der Daten und der 
Löschung sind zu dokumentieren. Die 
Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Die Dokumentation ist 
am Ende des Kalenderjahres, das der 
Protokollierung folgt, zu löschen.

(6) Vor der Weitergabe von Infor-
mationen hat die Verdeckte Mitarbei-
terin oder der Verdeckter Mitarbeiter 
zu prüfen, ob durch die Informationen 
oder die Art und Weise, in der sie er-

werden. Die Dokumentation ist sechs 
Monate nach der Mitteilung oder nach 
Zustimmung der Behördenleitung 
zur endgültigen Nichtmitteilung nach  
Abs. 8 zu löschen.

(7) Bestehen Zweifel, ob oder 
wie lange die Voraussetzungen nach  
Abs. 6 Satz 1 vorliegen, darf die Maß-
nahme ausschließlich als automati-
sche Aufzeichnung fortgeführt werden. 
Diese ist unverzüglich dem für die 
Anordnung zuständigen Gericht vor-
zulegen. Dieses entscheidet unver-
züglich über die Verwendbarkeit oder 
Löschung der Daten. Bei Gefahr im 
Verzug können Aufzeichnungen nach 
Satz 1 unter Aufsicht einer oder eines 
Bediensteten, die oder der die Befä-
higung zum Richteramt hat, gesichtet 
werden. Die oder der Bedienstete ent-
scheidet im Benehmen mit der oder 
dem Datenschutzbeauftragten des 
Landesamts vorläufig über eine Ver-
wendung der Erkenntnisse. Die Be-
diensteten sind zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bekannt gewordenen 
Erkenntnisse, die nicht verwendet wer-
den dürfen, verpflichtet. Die gerichtli-
che Entscheidung nach Satz 2 und 3 
ist unverzüglich nachzuholen.“

f) Der bisherige Abs. 9 wird Abs. 8.

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Landesamt darf eigene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 
einer ihnen verliehenen und auf Dau-
er angelegten Legende (Verdeckte 
Mitarbeiterinnen und Verdeckte Mit-
arbeiter) einsetzen, wenn dies zur Auf-
klärung einer bestimmten nachrichten-
dienstlich beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit im Einzelfall 
geboten ist. Der Einsatz Verdeckter 
Mitarbeiterinnen und Verdeckter Mit-
arbeiter für eine Dauer von länger als 
sechs Monaten ist nur zulässig, wenn 
dieser zur Aufklärung einer erheblich 
beobachtungsbedürftigen Bestrebung 
oder Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 2 un-
erlässlich ist.“

b)  Als neue Abs. 2 bis 7 werden einge-
fügt:

„(2) Eine Maßnahme nach Abs. 1 
darf sich gezielt nur gegen eine Per-
son richten, von der auf Grund tat-
sächlicher Anhaltspunkte anzuneh-
men ist, dass sie entweder

1.  an der Bestrebung oder Tätigkeit 
beteiligt ist oder

2.  mit einer Person nach Nr. 1 in Kon-
takt steht und

a)  von der Bestrebung oder Tätig-
keit Kenntnis hat oder

b)  die Person nach Nr. 1 sich ihrer 
zur Förderung der Bestrebung 
oder Tätigkeit bedient

und eine Maßnahme gegen die Per-
son nach Nr. 1 allein nicht zur Erfor-
schung des Sachverhalts ausreicht.
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für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Die Dokumentation ist 
am Ende des Kalenderjahres, das der 
Protokollierung folgt, zu löschen.“

16.  In § 15 werden die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch ein Komma 
und die Angabe „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. November 2021 (GVBl. 
S. 718),“ ersetzt.

17.  § 16 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 7 Satz 1 werden nach dem 
Wort „sind“ ein Semikolon und die An-
gabe „wenn tatsächliche Anhaltspunk-
te dafür bestehen, dass eine Person 
eine der in § 3 Abs. 1 und 1a des Arti-
kel 10-Gesetzes genannten Straftaten 
plant, begeht oder begangen hat, er-
folgt die Prüfung in der Regel erst nach 
zehn Jahren“ eingefügt.

b)  Abs. 9 wird wie folgt gefasst:

„(9) Die Verpflichtung nach § 4  
Abs. 1 und 2 des Hessischen Archiv-
gesetzes vom 13. Oktober 2022 
(GVBl. S. 493) bleibt unberührt.“

c)  Als neuer Abs. 10 wird eingefügt:

„(10) Akten oder Auszüge aus Ak-
ten dürfen auch in elektronischer Form 
geführt werden. Insoweit kommen die 
Regelungen zu personenbezogenen 
Daten in Akten zur Anwendung. Eine 
Abfrage personenbezogener Daten 
mittels automatisierter Verarbeitung 
ist insoweit nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 oder 2 vorliegen. Der automati-
sierte Abgleich dieser personenbezo-
genen Daten ist nur beschränkt auf 
Akten eng umgrenzter Anwendungs-
gebiete zulässig. Bei jeder Abfrage 
sind für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle der Zeitpunkt, die Angaben, 
die die Feststellung der abgefragten 
Daten ermöglichen, sowie Angaben 
zur Feststellung des Abfragenden zu 
protokollieren. Die protokollierten Da-
ten dürfen nur für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Betriebs der Daten-
verarbeitungsanlage verwendet wer-
den. Die Protokolldaten sind am Ende 
des Kalenderjahres, das der Protokol-
lierung folgt, zu löschen.“

d) Der bisherige Abs. 10 wird Abs. 11.

18. § 17 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Landesamt darf personen-
bezogene Daten auch über den für die 
Datenerhebung maßgebenden Anlass hi-
naus zum Zweck der Aufgabenerfüllung 
des Verfassungsschutzes im Sinne des 
§ 2 nutzen. Die Übermittlung personen-
bezogener Daten an eine andere Stelle 
stellt eine Nutzung für andere Zwecke 
dar und ist nur nach Maßgabe der §§ 20 
bis 24 zulässig.“

19.  Der Überschrift des § 19 werden die Wör-
ter „und Aufklärung der Öffentlichkeit“ an-
gefügt.

langt wurden, Erkenntnisse im Sinne 
von Abs. 4 Satz 1 berührt sind. Ent-
sprechende Erkenntnisse dürfen nicht 
zur Verwertung weitergegeben wer-
den.

(7) Bestehen Zweifel, ob bei einer 
Maßnahme Erkenntnisse im Sinne von 
Abs. 4 Satz 1 gewonnen worden sind, 
entscheidet der behördliche Daten-
schutzbeauftragte. Dieser entscheidet 
unverzüglich über die Verwendbarkeit 
und Löschung der Daten.“

c)  Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden die 
Abs. 8 und 9.

d)  Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 10 und 
die Angabe „Abs. 2 und 3“ wird durch 
„Abs. 8 und 9“ ersetzt.

14. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für den Einsatz von Privatper-
sonen, deren planmäßige, dauerhafte 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt 
Dritten nicht bekannt ist (Vertrauens-
leute), gilt § 12 Abs. 1 bis 9 entspre-
chend. Vor der Weitergabe von Infor-
mationen an die VP-Führung haben 
Vertrauensleute selbst zu prüfen, ob 
durch die Informationen oder die Art 
und Weise, in der sie erlangt wurden, 
Erkenntnisse im Sinne von § 12 Abs. 4 
Satz 1 berührt sind. Die VP-Führung 
hat die gewonnenen Informationen auf 
Erkenntnisse im Sinne von § 12 Abs. 4 
Satz 1 zu überprüfen, bevor sie zur 
Verwertung weitergegeben werden.“

b)  In Abs. 2 Satz 5 wird nach den Wörtern 
„des Strafgesetzbuchs“ die Angabe 
„in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. November 1998 (BGBl. I  
S. 3322), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2146)“ eingefügt.

15. § 14 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Erfolgt während der Maßnahme 
eine unmittelbare Kenntnisnahme und er-
geben sich tatsächliche Anhaltspunkte im 
Sinne von Abs. 4 Satz 1, ist die Maßnah-
me unverzüglich zu unterbrechen, sobald 
dies ohne Gefährdung von Leib oder Le-
ben oder Enttarnung eingesetzter Perso-
nen möglich ist. Unterbleibt ein Abbruch 
aufgrund einer Gefährdung nach Satz 1, 
sind die Tatsache des Eindringens in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
und die Umstände des Fortsetzens der 
Maßnahme zu dokumentieren. Die Do-
kumentation ist dem behördlichen Daten-
schutzbeauftragten zur unverzüglichen 
Entscheidung über die Verwertbarkeit 
und Löschung der Datenerhebung vor-
zulegen. Die Maßnahme darf fortgeführt 
werden, wenn keine Anhaltspunkte nach 
Abs. 4 Satz 1 mehr vorliegen. Soweit Er-
kenntnisse im Sinne von Abs. 4 Satz 1 
durch eine Maßnahme erlangt worden 
sind, dürfen sie nicht verwendet werden 
und sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsachen der Erfassung der Daten und 
der Löschung sind zu dokumentieren. 
Die Dokumentation darf ausschließlich 
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3.  Menschenwürde, Leib, Leben, Ge-
sundheit, sexuelle Selbstbestimmung 
oder Freiheit einer Person oder

4.  Sachen von bedeutendem Wert, deren 
Erhaltung im besonderen öffentlichen 
Interesse geboten ist.

Satz 1 gilt auch für die Übermittlung an 
sonstige Gefahrenabwehrbehörden, 
wenn sie den Einsatz operativer Zwangs-
befugnisse ermöglichen soll.

§ 20a

Informationsübermittlung durch das  
Landesamt an Strafverfolgungsbehörden

Begründen bestimmte Tatsachen den 
Verdacht, dass jemand eine besonders 
schwere Straftat begangen (§ 25 des 
Strafgesetzbuchs), an der Begehung teil-
genommen (§§ 26, 27 des Strafgesetz-
buchs) oder die Beteiligung versucht  
(§§ 22, 23, 30 des Strafgesetzbuchs) hat, 
darf die Verfassungsschutzbehörde mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln erster-
hobene personenbezogene Daten an die 
Strafverfolgungsbehörden übermitteln, 
soweit dies zur Verfolgung der Tat erfor-
derlich ist. Besonders schwere Straftaten 
sind solche, die mit einer Höchststrafe 
bedroht sind von mindestens

a) zehn Jahren Freiheitsstrafe oder

b)  fünf Jahren Freiheitsstrafe, wenn sie 
im Zusammenhang mit der Beteiligung 
an einer beobachtungsbedürftigen Be-
strebung i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4 
oder 5 oder in Ausübung einer beob-
achtungsbedürftigen Tätigkeit i. S. d.  
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 begangen werden.

Besonders schwere Straftaten sind fer-
ner sonstige gegen Leib, Leben, Gesund-
heit, sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit 
oder Sachen von bedeutendem Wert, de-
ren Erhaltung im besonderen öffentlichen 
Interesse geboten ist, gerichtete Straf-
taten, soweit im Einzelfall tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Tatentschluss auf einem rassistischen, 
fremdenfeindlichen, antisemitischen oder 
sonstigen menschenverachtenden Be-
weggrund oder Ziel beruht, und die Tat 
geeignet ist, 

1.  Personen zu instrumentalisieren, in-
dem ihnen wiederkehrend oder in 
beträchtlichem Ausmaß körperliches 
oder seelisches Leid oder wirtschaft-
licher Schaden zugefügt wird,

2.  Personen von der Teilhabe an der de-
mokratischen Willensbildung auszu-
schließen oder nachhaltig zu hindern 
oder

3.  das Vertrauen von Teilen der Bevöl-
kerung in die Unverbrüchlichkeit des 
Rechts zu erschüttern.

20.  Nach § 19 wird als § 19a eingefügt:

„§ 19a

Übermittlung personenbezogener  
Daten durch das Landesamt  

an andere Stellen

(1) Eine Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch das Landesamt an 
eine andere Stelle ist nur zulässig, soweit 
die Übermittlung der betreffenden Daten 
zur Erfüllung der Aufgaben der betreffen-
den Stelle im Einzelfall geboten ist und  
§ 23 nicht entgegensteht.

(2) Die Übermittlung mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln ersterhobener per-
sonenbezogener Daten an öffentliche 
Stellen ist darüber hinaus nur unter den 
zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 20 
bis 20c zulässig. Die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an ausländische 
öffentliche Stellen und an Stellen außer-
halb des öffentlichen Bereichs ist nur nach 
Maßgabe der §§ 21 und 22 zulässig.

(3) Soweit personenbezogene Daten 
übermittelt werden, die mit Maßnahmen 
nach § 6 bzw. §§ 7, 8 gewonnen wurden, 
richtet sich die Übermittlung an andere 
Stellen nach § 4 Abs. 4 des Artikel 10-Ge-
setzes bzw. § 8 Abs. 6, wobei eine Über-
mittlung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 
2 des Artikel 10-Gesetzes nur zulässig 
ist, wenn die fraglichen Daten auch nach  
§§ 20 oder 20a übermittelt werden dürften.

(4) Der Empfänger darf die Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwenden, zu 
dem sie ihm übermittelt worden sind. Der 
Empfänger ist auf die Verwendungsbe-
schränkung hinzuweisen.

(5) Zur Übermittlung ist auch das für 
den Verfassungsschutz zuständige Mi-
nisterium befugt.

(6) Jede Übermittlung mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln ersterhobener perso-
nenbezogener Daten an andere Stellen 
ist unter Nennung der der Übermittlung 
zugrunde gelegten Rechtsvorschrift zu 
protokollieren.“

21.  Die §§ 20 und 21 werden durch die fol-
genden §§ 20 bis 21 ersetzt:

„§ 20

Informationsübermittlung durch das  
Landesamt an Polizeibehörden sowie zum 

Einsatz operativer Zwangsbefugnisse

Das Landesamt darf mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln ersterhobene perso-
nenbezogene Daten an Polizeibehörden 
übermitteln, soweit dies erforderlich ist 
zur Abwehr einer wenigstens konkreti-
sierten Gefahr für

1.  die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes,

2.  den Bestand oder die Sicherheit an-
derer Staaten oder internationaler 
Organisationen, denen Deutschland 
angehört, oder das friedliche Zusam-
menleben der Völker,
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§ 20c

Informationsübermittlung durch das Lan-
desamt an öffentliche Stellen zu arbeits- 

und dienstrechtlichen Zwecken

(1) Das Landesamt darf mit nach-
richtendienstlichen Mitteln ersterhobene 
personenbezogene Daten für Zwecke 
dienst- oder arbeitsrechtlicher Maßnah-
men an personalführende öffentliche 
Stellen übermitteln, wenn hinreichende 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die betroffene Person Bestre-
bungen oder Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 
verfolgt oder unterstützt.

(2) Das Landesamt darf darüber hin-
aus mit nachrichtendienstlichen Mitteln 
ersterhobene personenbezogene Daten 
an personalführende öffentliche Stellen 
übermitteln zum Zwecke der Überprüfung 
der Verfassungstreue von Personen, die 
sich um Einstellung in den öffentlichen 
Dienst bewerben in den Fällen des § 13a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I 
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456).

§ 21

Informationsübermittlung durch  
das Landesamt an ausländische  

öffentliche Stellen
(1) Das Landesamt darf personenbe-

zogene Daten an ausländische öffentli-
che Stellen sowie an über- und zwischen-
staatliche Stellen übermitteln, wenn die 
Übermittlung im Einzelfall zur Wahrung 
erheblicher Sicherheitsinteressen des 
Empfängers erforderlich ist. Sind die 
Daten mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln ersterhoben worden, sind die §§ 20 
bis 20b entsprechend anzuwenden. Die 
Übermittlung unterbleibt, wenn erkenn-
bar ist, dass

1.  auswärtige Belange der Bundesrepub-
lik Deutschland oder

2.  überwiegende schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen entgegenstehen, 
insbesondere, wenn hierdurch Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder 
sonstige elementare Menschenrechte 
gefährdet würden oder Verletzungen 
von elementaren rechtsstaatlichen 
Grundsätzen drohen oder

3.  im Einzelfall ein datenschutzrechtlich 
angemessener Umgang mit den Daten 
beim Empfänger nicht hinreichend ge-
sichert ist.

Bei der Prüfung, ob eine Übermittlung 
zu unterbleiben hat, berücksichtigt das 
Landesamt insbesondere den bisherigen 
Umgang des Empfängers mit übermittel-
ten Daten.

(2) Der Empfänger darf die Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwenden, 
zu dem sie ihm übermittelt worden sind. 
Der Empfänger ist auf die Verwendungs-
beschränkung und darauf hinzuweisen, 
dass das Landesamt sich vorbehält, Aus-

§ 20b

Informationsübermittlung an sonstige  
inländische öffentliche Stellen

(1) Das Landesamt darf mit nach-
richtendienstlichen Mitteln ersterhobene 
personenbezogene Daten an sonstige in-
ländische öffentliche Stellen übermitteln, 
wenn eine gesetzliche Regelung, die 
den Schutz eines der in § 20 genannten 
Rechtsgüter bezweckt, eine Mitwirkung 
des Landesamts vorsieht und die Daten-
übermittlung im Einzelfall erforderlich ist

1.  zur Überprüfung der Zuverlässigkeit 
der betroffenen Person
a)  im Rahmen eines Erlaubnisertei-

lungsverfahrens auf Ersuchen der 
überprüfenden Stelle oder

b)  zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Nachberichtspflicht, wenn dem 
Landesamt im Nachhinein Informa-
tionen bekannt werden, die für die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit der 
betreffenden Person von Bedeutung 
sind,

2.  zur Prüfung der Frage, ob von der 
betroffenen Person oder Organisa-
tion eine Gefährdung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung oder 
der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeht, oder ob gegen 
diese Person oder Organisation sons-
tige Sicherheitsbedenken bestehen,

a)  auf Ersuchen der überprüfenden 
Stelle oder

b)  zur Erfüllung einer gesetzlichen Un-
terrichtungspflicht, wenn nachträg-
lich sicherheitserhebliche Erkennt-
nisse über die überprüfte Person 
bekannt werden.

(2) Das Landesamt darf von sich aus 
mit nachrichtendienstlichen Mitteln erst-
erhobene personenbezogene Daten an 
sonstige inländische öffentliche Stellen 
zum Schutz eines der in § 20 genannten 
Rechtsgüter übermitteln, wenn hinrei-
chende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass dies im Einzelfall zur Er-
füllung der Aufgaben des Empfängers er-
forderlich ist. 

(3) Das Landesamt darf mit nach-
richtendienstlichen Mitteln ersterhobene 
personenbezogene Daten an Vereins-
verbotsbehörden im Sinne des § 3 Abs. 2 
des Vereinsgesetzes vom 5. August 1964 
(BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600), übermitteln, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die In-
formationsübermittlung zur Vorbereitung 
oder Durchführung einer Maßnahme 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Vereinsgeset-
zes im Einzelfall erforderlich ist.
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Strafprozessordnung genannte Person 
richten und voraussichtlich Erkenntnisse 
erbringen würden, über die diese Person 
das Zeugnis verweigern dürfte, sind un-
zulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse 
dürfen nicht verwertet werden. Aufzeich-
nungen hierüber sind unverzüglich zu lö-
schen. Die Tatsache ihrer Erlangung und 
Löschung ist zu dokumentieren. Satz 2 bis 
4 gelten entsprechend, wenn durch eine 
Maßnahme, die sich nicht gegen eine in  
§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 oder Nr. 4 der 
Strafprozessordnung genannte Person 
richtet, von einer dort genannten Person 
Erkenntnisse erlangt werden, über die sie 
das Zeugnis verweigern dürfte. Für Per-
sonen nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 
Strafprozessordnung gelten Satz 1 bis 
5 nur, soweit es sich um Rechtsanwälte 
oder Kammerrechtsbeistände handelt.

(2) Soweit durch eine Maßnahme nach 
Abs. 1 Satz 1 eine in § 53 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 3, 3a, 3b oder 5 der Strafprozessord-
nung genannte Person betroffen wäre 
und dadurch voraussichtlich Erkenntnis-
se erlangt würden, über die diese Person 
das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies im 
Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßig-
keit unter Würdigung des öffentlichen Inte-
resses an den von dieser Person wahrge-
nommenen Aufgaben und des Interesses 
an der Geheimhaltung der dieser Person 
anvertrauten oder bekannt gewordenen 
Tatsachen besonders zu berücksichtigen. 
Von einem Überwiegen des Interesses 
an der Datenerhebung ist in der Regel 
nicht auszugehen, wenn die Maßnahme 
nicht der Abwehr einer unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr für Leben, Gesundheit 
oder Freiheit dient. Soweit hiernach ge-
boten, ist die Maßnahme zu unterlassen 
oder, soweit dies nach der Art der Maß-
nahme möglich ist, zu beschränken. Für 
Personen nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 
Strafprozessordnung gelten Satz 1 und 2 
nur, soweit es sich nicht um Rechtsanwäl-
te oder Kammerrechtsbeistände handelt.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, 
soweit die in § 53a der Strafprozessordnung 
Genannten das Zeugnis verweigern dürften.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht, sofern Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass 
die zeugnisverweigerungsberechtigte Per-
son die Gefahr verursacht hat.“

4.  In § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b wird  
nach dem Wort „Wertzeichenfälschung“ das 
Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und 
nach der Angabe „Gerichtsverfassungs-
gesetzes)“ die Angabe „oder nach den  
§§ 86a, 126, 130, 130a des Strafgesetz-
buchs“ eingefügt.

5. § 13a wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Hessische Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz“ durch die Wörter „Hessische 
Sicherheitsüberprüfungs- und Ver-
schlusssachengesetz“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 wird Satz 3 durch folgende 

kunft über die Verwendung der Daten 
zu verlangen. Das Landesamt kann bei 
der Übermittlung ausschließen, dass die 
übermittelten Informationen für die An-
wendung operativer Befugnisse genutzt 
werden.“

22. § 22 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b“ durch die 
Wörter „im Einzelfall“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 1 wird aufgehoben.

c) Abs. 3 wird aufgehoben.

23. § 23 wird wie folgt geändert:

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

24.  In § 26 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter 
„auf einen konkreten Sachverhalt hin-
weist und“ gestrichen.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. März 2023 (GVBl. S. 150), wird 
wie folgt geändert: 

1.  Die Übersicht wird wie folgt geändert:

a)  Nach der Angabe zu § 12 wird folgende 
Angabe eingefügt:

 „§ 12a  Schutz zeugnisverweigerungs-
berechtigter Berufsgeheimnis-
träger“

b)  Nach der Angabe zu § 16 wird folgende 
Angabe eingefügt:

„§ 16a  Anerkennung von richterlichen 
Anordnungen anderer Länder“

c)  In der Angabe zu § 31 wird das Wort 
„Platzverweisung“ durch „Platzverweis“ 
ersetzt.

d)  Nach der Angabe zu § 98 wird folgende 
Angabe eingefügt:

„§ 98a  Legitimations- und Kennzeich-
nungspflicht“

2.  In § 10 wird vor den Wörtern „Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnis“ die Angabe 
„Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Art. 14 Abs. 1 der Verfas-
sung des Landes Hessen),“ eingefügt.

3.  Nach § 12 wird als § 12a eingefügt:

„§ 12a

Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter 
Berufsgeheimnisträger

(1) Maßnahmen nach § 15 Abs. 2 und 
4, § 15a Abs. 1, 2, 2a und 3, § 15b Abs. 1, 
§ 15c Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 2 sowie 
§ 17 Abs. 1, die sich gegen eine in § 53 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 oder Nr. 4 der 

2) Ändert FFN 310-63
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c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „1354)“ 
durch „1354, BGBl. I 2019 S. 400), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I. S. 2099),“ 
ersetzt.

bb)  In Satz 3 Nr. 1 werden die Angabe 
„20i“ durch „47“ und das Wort „Bun-
deslandes“ durch „Landes“ ersetzt.

d) Abs. 4 Satz 4 wird aufgehoben.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„zulässig“ das Komma und die Angabe 
„soweit eine Auskunftspflicht nach § 12 
Abs. 2 besteht“ gestrichen.

b)  Abs. 4 Satz 4 und 5 werden aufgeho-
ben.

c)  In Abs. 5 Satz 7 wird das Wort „dreima-
lige“ gestrichen.

d)  Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 3 werden nach dem Wort 
„Gefährdung“ die Wörter „für Leib, 
Leben oder Enttarnung“ eingefügt.

bb)  Nach Satz 3 wird folgender Satz 
eingefügt:

„§ 16 Abs. 5 Satz 2 bis 7, Abs. 6 und 
7 gelten entsprechend.“

cc)  In dem neuen Satz 6 wird die Anga-
be „nach Satz 3“ durch „nach Satz 
5“ ersetzt.

9. § 15a wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe „bis 8“ 
durch „bis 6“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe  
„§ 96 Abs. 1 des Telekommunikations-
gesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I  
S. 1190), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1963)“ 
durch die Angabe „§ 9 Abs. 1 Satz 1 
des Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetzes vom 23. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1982), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 12. August 2021 
(BGBl. I S. 3544)“ ersetzt.

c)  In Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert

aa)  Die Angabe „§§ 95 und 111 des 
Telekommunikationsgesetzes“ wird 
durch die Angabe „§ 3 Nr. 6 und  
§ 172 des Telekommunikationsge-
setzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147)“ ersetzt.

bb)  Die Angabe „113“ wird durch „174“ 
ersetzt.

d)  In Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „113“ 
durch „174“ ersetzt.

e)  In Abs. 2a Satz 1 wird die Angabe  
„§ 15 Abs. 1 des Telemediengesetzes 
vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
28. September 2017 (BGBl. I S. 3530)“ 
durch „§ 2 Abs. 2 Nr. 3 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Ge-
setzes“ ersetzt.

Sätze ersetzt:

„Im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
a ist eine Überprüfung der betroffenen 
Personen anhand von Datenbeständen 
des Landesamts für Verfassungsschutz 
regelmäßig erforderlich. Für die Einwil-
ligung gilt § 46 des Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgeset-
zes.“

6.  Nach § 14 Abs. 3 wird als Abs. 3a eingefügt:

„(3a) Es wird vermutet, dass die Vor-
aussetzungen nach Abs. 3 Satz 1 in den 
öffentlich zugänglichen Bereichen von 
Flughäfen, Personenbahnhöfen, Sport-
stätten, Einkaufszentren und Packsta-
tionen vorliegen. Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

7. § 14a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Polizeibehörden können 
unter den Voraussetzungen des § 18  
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 6 durch 
den Einsatz technischer Mittel automa-
tisch Bilder von Fahrzeugen aufzeich-
nen und deren Kennzeichen erfassen. 
Die Maßnahme ist im Fall des § 18  
Abs. 1 nur zulässig

1.  zur Abwehr einer Gefahr für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes oder Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person oder Sa-
chen von bedeutendem Wert, deren 
Erhalt im öffentlichen Interesse ge-
boten ist,

2.  wenn gleichgewichtige Schäden für 
die Umwelt zu erwarten sind, oder

3.  zur Durchsetzung der Versicherungs-
pflicht.

Die Bildaufzeichnung kann auch erfol-
gen, wenn die Insassen der Fahrzeuge 
unvermeidbar betroffen werden. Daten-
erhebungen nach diesem Absatz dürfen

1. nicht flächendeckend,
2.  in den Fällen des § 18 Abs. 1, Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 nicht dauerhaft, 

3.  in den Fällen des § 18 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 5 und 6 nicht längerfristig und

4.  in den Fällen des § 18 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 bei Straßen nur auf Bundesau-
tobahnen und Europastraßen durch-
geführt werden.

Sie sind in geeigneter Weise für Kont-
rollzwecke zu dokumentieren.“

b) Nach Abs. 1 wird als Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Es ist, soweit möglich, tech-
nisch sicherzustellen, dass von den nach 
Abs. 1 Satz 1 aufgezeichneten Bildern 
keine Personen außerhalb der Fahrzeu-
ge erfasst werden. Soweit solche Perso-
nen unvermeidbar erfasst werden, sind 
diese unverzüglich technisch unkenntlich 
zu machen. Es ist sicherzustellen, dass 
während und außerhalb des Betriebs des 
technischen Mittels sowie bei der Über-
tragung der erlangten Daten kein unbe-
fugter Zugriff auf diese erfolgen kann.“
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sind, dürfen sie nicht verwendet werden 
und sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsachen der Erfassung der Daten und 
der Löschung sind zu dokumentieren. 
Die Dokumentation darf ausschließlich 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
nach § 29a verwendet werden. Die Do-
kumentation ist am Ende des Kalender-
jahres, das der Protokollierung folgt, zu 
löschen.

(6) Vor der Weitergabe von Infor-
mationen haben die eingesetzten Per-
sonen zu prüfen, ob durch die Informa-
tionen oder die Art und Weise, in der 
sie erlangt wurden, Erkenntnisse aus 
dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung betroffen sind. Entsprechende 
Erkenntnisse dürfen nicht zur Verwer-
tung weitergegeben werden.

(7) Bestehen Zweifel, ob bei einer 
Maßnahme Erkenntnisse aus dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
gewonnen worden sind, entscheidet 
die oder der behördliche Datenschutz-
beauftragte unverzüglich über die Ver-
wendbarkeit und Löschung der Daten.“

c)  Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 8 und 
dem bisherigen Wortlaut werden fol-
gende Sätze vorangestellt:

„Soweit es für den Aufbau oder zur 
Aufrechterhaltung der Legende uner-
lässlich ist, dürfen für den Einsatz von 
VE-Personen entsprechende Urkun-
den hergestellt oder verändert wer-
den. VE-Personen dürfen unter der 
Legende zur Erfüllung ihres Auftrags 
am Rechtsverkehr teilnehmen.“

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 9.

13. Nach § 16 wird als § 16a eingefügt:

„§ 16a

Anerkennung von richterlichen  
Anordnungen anderer Länder

Richterliche Anordnungen anderer 
Länder, die die personenbezogene Daten-
erhebung nach den §§ 14 bis 16 betreffen, 
werden als nach diesem Gesetz angeord-
nete Maßnahme anerkannt, wenn auch 
hiernach der Einsatz derselben Maßnah-
me hätte angeordnet werden dürfen.“

14.  In § 17 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe 
„soweit eine Auskunftspflicht nach § 12 
Abs. 2 besteht und“ gestrichen.

15.  § 18 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 6 werden die Wörter „oder poli-
zeilicher Erfahrung“ gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Die Örtlichkeiten, die die Voraus-
setzungen nach Satz 1 Nr. 6 erfüllen, 
hat jede Polizeibehörde für ihren Zu-
ständigkeitsbereich unter Angabe der 
Gründe in einem ständig zu aktuali-
sierenden Verzeichnis zu benennen. 
Näheres zu den Voraussetzungen und 
zur Durchführung der Kontrollen wird 
durch Verwaltungsvorschriften des 
Ministeriums des Innern und für Sport 
geregelt.“

f)  In Abs. 2a Satz 2 wird nach dem Wort 
„Nutzungsdaten“ die Angabe „nach § 2 
Abs. 2 Nr. 3 des Telekommunikation-Te-
lemedien-Datenschutz-Gesetzes“ ein-
gefügt.

g)  Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Polizeibehörden können 
unter den Voraussetzungen des Abs. 1 
technische Mittel einsetzen, um speziel-
le Kennungen eines Mobilfunkendge-
räts oder sonstigen Endgeräts, spezielle 
Kennungen der darin verwendeten Kar-
te sowie den Standort zu ermitteln.“

h)  In Abs. 7 wird die Angabe „17. August 
2017 (BGBl. I S. 3202)“ durch „5. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2274)“ ersetzt.

10.  In § 15b Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 
„bis 8“ durch „bis 6“ ersetzt.

11.  In § 15c Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe 
„bis 6“ gestrichen.

11a.  Nach § 15c Abs. 3 Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt:

„Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 
gilt § 15 Abs. 7 entsprechend.“’

12. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „soweit 
eine Auskunftspflicht nach § 12 
Abs. 2 besteht und“ gestrichen.

bb) Satz 4 bis 6 werden aufgehoben.

b)  Als neue Abs. 4 bis 7 werden eingefügt:

„(4) Bei der Planung des Einsatzes 
sollen nach Möglichkeit Situationen 
vermieden werden, bei denen regelmä-
ßig Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung gewonnen 
werden würden. Bei einem gegen eine 
Person gerichteten Einsatz darf unter 
keinen Umständen der Kernbereich 
zum Ziel des Einsatzes gemacht wer-
den. Insbesondere dürfen zum Aufbau 
oder zum Erhalt eines Vertrauensver-
hältnisses keine intimen Beziehungen 
oder vergleichbar engste persönliche 
Bindungen begründet oder fortgeführt 
werden. Entstehen solche Bindungen, 
ist der Einsatz gegen diese Person ab-
zubrechen.

(5) Ergeben sich während der Durch-
führung des Einsatzes Anhaltspunkte 
dafür, dass der Kernbereich privater 
Lebensgestaltung betroffen ist, ist der 
Einsatz zu unterbrechen, sobald dies 
ohne Gefährdung für Leib, Leben oder 
Enttarnung der eingesetzten Personen 
möglich ist. Unterbleibt ein Abbruch auf-
grund einer Gefährdung nach Satz 1, 
sind die Tatsache des Eindringens in 
den Kernbereich privater Lebensge-
staltung und die Umstände des Fort-
setzens der Maßnahme zu dokumen-
tieren. Die Maßnahme darf fortgeführt 
werden, wenn keine Anhaltspunkte 
mehr dafür vorliegen, dass der Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung betrof-
fen ist. Soweit Erkenntnisse aus dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
durch eine Maßnahme erlangt worden 
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(2) Die Polizeibehörden können ge-
speicherte personenbezogene Daten 
mittels einer automatisierten Anwendung 
zur Datenanalyse weiterverarbeiten,
1.  wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 

den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder 
Sachen von bedeutendem Wert, deren 
Erhaltung im öffentlichen Interesse ge-
boten ist, oder wenn gleichgewichtige 
Schäden für die Umwelt zu erwarten 
sind, erforderlich ist (Abwehr konkreter 
Gefahren),

2.  wenn tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass inner-
halb eines übersehbaren Zeitraumes 
auf eine zumindest ihrer Art nach 
konkretisierte Weise Straftaten mit er-
heblicher Bedeutung begangen wer-
den und dies zur Verhinderung dieser 
Straftaten erforderlich ist (Abwehr kon-
kretisierter Gefahren),

3.  wenn tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass schwe-
re oder besonders schwere Strafta-
ten begangen werden sollen, und die 
Weiterverarbeitung erforderlich ist, um 
diese Straftaten zu verhüten (Vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten).

Zum Zweck der automatisierten Anwen-
dung zur Datenanalyse können Vor-
gangsdaten, Falldaten, Daten aus den 
polizeilichen Auskunftssystemen, Ver-
kehrsdaten, Telekommunikationsdaten, 
Daten aus Asservaten und Daten aus 
dem polizeilichen Informationsaustausch 
zusammengeführt werden. Datensät-
ze aus gezielten Abfragen in gesondert 
geführten staatlichen Registern sowie 
einzelne gesondert gespeicherte Daten-
sätze aus Internetquellen können er-
gänzend einbezogen werden. Bei einer 
Maßnahme nach Satz 1 Nr. 3 dürfen Ver-
kehrsdaten nicht in die Analyse einbezo-
gen werden. 

(3) Bei der Anwendung zur automati-
sierten Datenanalyse gilt § 20 Abs. 1 und 
2. Dies wird durch eine Verwaltungsvor-
schrift sichergestellt, die zu veröffentli-
chen ist. Sie beinhaltet ein Rollen- und 
Rechtekonzept und ein Konzept der 
Kategorisierung und Kennzeichnung 
personenbezogener Daten. Unter Be-
rücksichtigung der in Abs. 2 Satz 1 nach 
Schutzgütern und Eingriffsschwellen 
unterschiedenen Lagebilder orientieren 
sich diese Konzepte an dem übergeord-
neten Ziel der Reduzierung des jeweils 
zu analysierenden Datenvolumens, der 
Angemessenheit der jeweils angewand-
ten Analysemethode und des größtmögli-
chen Schutzes Unbeteiligter (funktionale 
Reduzierung der Eingriffsintensität).
1.  Das Rollen- und Rechtekonzept regelt 

die zweckabhängige Verteilung sach-
lich eingeschränkter Zugriffsrechte 
anhand von Phänomenbereichen. 
Maßstab für dieses Konzept sind das 
Gewicht der zu schützenden Rechts-
güter und der Grad der Dringlichkeit 
des polizeilichen Einschreitens. Es ist 

16. § 20 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „ha-
ben,“ die Wörter „weiterverarbeiten, 
soweit dies“ eingefügt und wird nach 
dem Wort „Straftaten“ das Wort „wei-
terverarbeiten“ durch die Wörter „erfor-
derlich ist“ ersetzt.

b)  Satz 2 wird durch folgenden Satz er-
setzt:

„Bei den Daten von Personen, die ver-
dächtig sind, eine Straftat begangen 
zu haben, ist die Weiterverarbeitung 
nur zulässig, wenn tatsächliche An-
haltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass zukünftig Strafverfahren 
gegen die betroffenen Personen zu 
führen sein werden; entfällt der Ver-
dacht, sind die Daten zu löschen.“

c) Folgender Satz wird angefügt:

„Näheres zur Übermittlung von Ver-
fahrensausgängen und Einstellungs-
begründungen seitens der Staatsan-
waltschaft an die Polizei wird in einer 
gemeinsamen Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums des Innern und für 
Sport und des Ministeriums der Justiz 
geregelt.“

17.  In § 21 Abs. 4 wird die Angabe „18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2732)“ durch „10. August 
2021 (BGBl. I S. 3420)“ ersetzt, wird nach 
dem Wort „Eintragungen“ das Komma 
gestrichen und werden die Wörter „die in 
ein Führungszeugnis nicht aufgenommen 
werden, Kenntnis erhalten, und muss das 
Verwertungsverbot im Bundeszentralre-
gister getilgter oder zu tilgender Eintra-
gungen“ durch „Kenntnis erhalten, und 
muss die Verwertungsverbote“ ersetzt.

18.  § 25a wird wie folgt gefasst:

„§ 25a

Automatisierte Anwendung zur  
Datenanalyse

(1) Die Polizeibehörden dürfen recht-
mäßig gespeicherte personenbezogene 
Daten auf einer Analyseplattform auto-
matisiert zusammenführen. Sie dürfen 
nach Maßgabe der Sätze 3 bis 6 und der 
Abs. 2 bis 5 diese zusammengeführten 
Daten, auch gemeinsam mit weiteren 
rechtmäßig erhobenen personenbezo-
genen Daten, verknüpfen, aufbereiten 
und auswerten sowie für statistische 
Zwecke anwenden (automatisierte An-
wendung zur Datenanalyse). Die auto-
matisierte Anwendung zur Datenanalyse 
ist ein technisches Hilfsmittel, das es den 
Polizeibehörden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach Maßgabe der folgenden 
Absätze ermöglichen soll, ihre Bewertun-
gen, Prognosen und Entscheidungen auf 
der Grundlage möglichst verlässlicher 
Tatsachenfeststellungen zu treffen. Sie 
erfolgt immer anhand anlassbezogener 
und zielgerichteter Suchkriterien. Sie 
wird manuell ausgelöst und läuft regelba-
siert auf einer von Menschen definierten 
Abfolge von Analyse- und Verarbeitungs-
schritten ab. Eine direkte Anbindung an 
Internetdienste ist ausgeschlossen.
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(4) Der Zugang zur automatisierten 
Anwendung zur Datenanalyse ist regle-
mentiert (Zugriffskontrolle). Die Zugriffe 
unterliegen hierbei der ständigen Proto-
kollierung. Jeder Fall der automatisierten 
Anwendung zur Datenanalyse ist von 
der Anwenderin oder dem Anwender zu 
begründen. Die Begründung dient der 
Selbstvergewisserung und der nachträg-
lichen Kontrolle. Die Einzelheiten der 
Zugriffskontrolle und des notwendigen 
Inhalts der Begründung werden in einer 
Verwaltungsvorschrift geregelt. Die oder 
der behördliche Datenschutzbeauftragte 
ist zur Durchführung stichprobenartiger 
Kontrollen berechtigt.

(5) Die Einrichtung und wesentliche Än-
derung einer automatisierten Anwendung 
zur Datenanalyse erfolgen durch Anord-
nung der Behördenleitung oder einer oder 
eines von dieser beauftragten Bedienste-
ten. Die oder der Hessische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist vor der Einrichtung oder einer wesent-
lichen Änderung nach Satz 1 anzuhören; 
bei Gefahr im Verzug ist die Anhörung 
nachzuholen. Im Übrigen bleiben die Auf-
gaben und Befugnisse der oder des Hes-
sischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit unberührt.“

19.  In § 26 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe  
„20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780)“ durch 
„5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607)“ ersetzt.

20.  § 27 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter 
„Verarbeitung nach“ durch „Daten 
nach“ ersetzt.

b)   Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort 
„wobei“ die Wörter „unter Berück-
sichtigung des Verfahrensaus-
gangs“ eingefügt.

bb)  Nach Satz 2 werden folgende Sät-
ze eingefügt:

„In Fällen von geringerer Bedeutung 
sind kürzere Fristen vorzusehen, die 
in den Fällen des Satz 2 Nr. 1 fünf 
Jahre nicht überschreiten dürfen. 
Die Frist für eine Verlängerung der 
Datenspeicherung nach Ablauf der 
Frist nach Satz 2 Nr. 1 darf bei fort-
bestehendem Verdacht einer terro-
ristischen Straftat oder einer Sexual-
straftat nach dem 13. Abschnitt des 
Strafgesetzbuchs (ausgenommen 
die §§ 183a, 184, 184d und 184e 
des Strafgesetzbuchs) oder einer 
sexuell bestimmten Straftat nach 
den §§ 211 bis 213 und 223 bis 228 
des Strafgesetzbuchs zehn Jahre 
und bei fortbestehendem Verdacht 
einer sonstigen Straftat von erheb-
licher Bedeutung fünf Jahre nicht 
überschreiten. Weitere Verlängerun-
gen der Frist sind bei fortbestehen-
dem Verdacht einer terroristischen 
Straftat oder einer Sexualstraftat 
nach Satz 4 um bis zu fünf Jahre 
und bei fortbestehendem Verdacht 
einer sonstigen Straftat von erhebli-
cher Bedeutung um bis zu zwei Jah-

nach dem Prinzip auszugestalten, wo-
nach mehr Berechtigte Zugriff auf we-
niger und wenige Berechtigte Zugriff 
auf mehr der in der Analyseplattform 
zusammengeführten Daten haben 
dürfen. Es müssen darin mindestens 
die einzelnen Phänomenbereiche, 
ihre Gewichtung und ihr Verhältnis zu-
einander umschrieben und die dienst-
rechtliche Stellung der Berechtigten, 
ihre Funktion und ihre spezifische 
Qualifizierung bezogen auf den Um-
fang der jeweiligen Berechtigung fest-
gelegt werden.

2.  Das Konzept der Kategorisierung und 
Kennzeichnung personenbezogener 
Daten regelt anhand der Maßstäbe 
des Veranlassungszusammenhangs 
und der Grundrechtsrelevanz, welche 
personenbezogenen Daten in welcher 
Weise in die automatisierte Analyse 
einbezogen werden dürfen.

a)  Maßstab für dieses Konzept ist zum 
einen der sachliche Bezug der von 
der Analyse betroffenen Personen 
zum jeweiligen Phänomenbereich 
(Veranlassungszusammenhang). 
Es folgt dem Prinzip, wonach eine 
automatisierte Datenanalyse umso 
komplexer sein darf, je gewichtiger 
der Veranlassungszusammenhang 
ist, und dass sie umso einfacher 
sein muss, je weniger gewichtig der 
Veranlassungszusammenhang ist. 
Ausgangspunkt ist die Differenzie-
rung nach einerseits verurteilten, 
beschuldigten, verdächtigen Perso-
nen und sonstigen Anlasspersonen 
sowie deren Kontaktpersonen und 
andererseits unbeteiligten Perso-
nen. Zum Schutz Unbeteiligter wer-
den deren personenbezogene Vor-
gangsdaten in eine automatisierte 
Datenanalyse nicht einbezogen. 
Das Nähere regelt eine Verwal-
tungsvorschrift, die insbesondere 
für Verkehrsdaten eine Speicherfrist 
von regelmäßig zwei Jahren in der 
Analyseplattform vorsieht.

b)  Maßstab für dieses Konzept ist 
zum anderen die Kategorisierung 
personenbezogener Daten nach 
der Schwere des Eingriffs in das 
Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung bei ihrer Erhebung 
(Grundrechtsrelevanz). Es müssen 
abstrakte Regelungen getroffen 
werden, die der eingeschränkten 
Verwendbarkeit von Daten aus 
schwerwiegenden Grundrechtsein-
griffen Rechnung tragen, und es 
muss durch technisch-organisato-
rische Vorkehrungen sichergestellt 
werden, dass diese Regelungen 
praktisch wirksam werden. In die 
automatisierte Anwendung zur Da-
tenanalyse werden keine personen-
bezogenen Daten einbezogen, die 
aus Wohnraumüberwachung und 
Online-Durchsuchung gewonnen 
wurden.
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27.  In § 43a Abs. 4 Satz 4 wird die Angabe 
„27. August 2017 (BGBl. I S. 3295)“ durch 
„5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607)“ er-
setzt.

28.  In § 61 Abs. 1 Nr. 5 wird die Angabe  
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ jeweils durch 
„12.  November 2020 (GVBl. S. 778)“ er-
setzt.

29.  In § 85 Abs. 3 Satz 2 und § 86 Abs. 1  
Nr. 2 werden die Wörter „Sonderstatus-
Städte“ jeweils durch „Sonderstatus-
Städten“ ersetzt.

30.  In § 95 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden die 
Wörter „Landeskoordinierungsstelle und“ 
gestrichen.

31.  Nach § 98 wird als § 98a eingefügt:

„§ 98a

Legitimations- und  
Kennzeichnungspflicht

(1) Auf Verlangen der von einer Maß-
nahme betroffenen Person haben sich 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte sowie Angehörige der Wach-
polizei und des Freiwilligen Polizeidienstes 
des Landes Hessen auszuweisen.

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte sowie Angehöri-
ge der Wachpolizei und des Freiwilligen 
Polizeidienstes des Landes Hessen tra-
gen bei Amtshandlungen an ihrer Dienst-
kleidung ein Namensschild (namentliche 
Kennzeichnungspflicht). Das Namens-
schild wird beim Einsatz geschlossener 
Einheiten durch eine zur nachträglichen 
Identifizierung geeignete fünfstellige nu-
merische Kennzeichnung ersetzt. Zweck 
der Kennzeichnungspflicht nach Satz 1 
und 2 ist die Sicherstellung einer auch 
nachträglichen Identifizierung der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten sowie der Angehörigen der 
Wachpolizei und des Freiwilligen Poli-
zeidienstes des Landes Hessen bei der 
Durchführung von Amtshandlungen.

(3) Die Legitimations- und die Kenn-
zeichnungspflicht nach Abs. 1 und 2 
gelten nicht, soweit der Zweck der Maß-
nahme oder Amtshandlung oder über-
wiegende schutzwürdige Belange der 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten sowie der Angehörigen 
der Wachpolizei und des Freiwilligen 
Polizeidienstes des Landes Hessen da-
durch beeinträchtigt werden.

(4) Das Ministerium des Innern und für 
Sport regelt Inhalt, Umfang und Ausnah-
men von dieser Verpflichtung sowie zum 
Schutz der personenbezogenen Daten 
durch Verwaltungsvorschriften.“

32.  In § 102 Abs. 3 wird die Angabe „Gesetz 
vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217)“ 
durch „Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328)“ ersetzt.

re nur zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, dass die Person solche 
Straftaten begehen wird.“

cc)  In dem neuen Satz 7 wird die An-
gabe „und 3“ durch „bis 6“ ersetzt.

dd)  Folgende Sätze werden angefügt:

„Die Gründe für die Verlängerung 
der Frist nach Satz 4 und 5 sind 
aktenkundig zu machen. Die Be-
achtung der Prüfungstermine und 
Aufbewahrungsfristen ist durch 
geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zu ge-
währleisten.“

21. § 31 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort „Platz-
verweisung“ durch „Platzverweis“ er-
setzt.

b)  In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Die 
Platzverweisung“ durch „Der Platzver-
weis“ ersetzt.

c)  Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Eine Maßnahme nach Satz 1 
oder 2 kann mit einer elektroni-
schen Aufenthaltsüberwachung im 
Sinne des § 31a Abs. 1 verbunden 
werden, wenn tatsächliche An-
haltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass sich die betroffene Per-
son der Maßnahme nach Satz 1 
oder 2 widersetzen wird, und darf 
die Dauer von vierzehn Tagen 
nicht überschreiten.“

bb)  Folgender Satz wird angefügt:

„Für die elektronische Aufenthalts-
überwachung gelten im Übrigen 
die Bestimmungen des § 31a ent-
sprechend.“

22.  Dem § 31a Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Verpflichtung nach Satz 1 umfasst 
auch die Verpflichtung, ein zur Verfügung 
gestelltes Mobiltelefon ständig in be-
triebsbereitem Zustand bei sich zu füh-
ren und dessen Funktionsfähigkeit nicht 
zu beeinträchtigen.“

23.  In § 33 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe 
„21. November 2016 (BGBl. I S. 2591)“ 
durch „10 August 2021 (BGBl. I S. 3436)“ 
ersetzt.

24.  In § 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3 wird nach 
der Angabe „Abs. 2“ jeweils die Angabe 
„Satz 1“ eingefügt.

25.  In § 37 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 wird nach der 
Angabe „Abs. 2“ jeweils die Angabe 
„Satz 1“ eingefügt.

26.  In § 39 Abs. 1 Satz 3 werden nach dem 
Wort „entsprechend“ ein Komma und die 
Angabe „ausgenommen die §§ 13, 39 bis 
41“ eingefügt.
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weiter Bedeutung, wenn die Ministerin 
oder der Minister des Innern und für 
Sport es allgemein durch Rechtsver-
ordnung oder das Ministerium des In-
nern und für Sport es aus besonderen 
Gründen im Einzelfall anordnet. Es ist 
ferner für die fachliche und technische 
Ausbildung der Nachwuchsbeamtinnen 
und Nachwuchsbeamten der Polizei 
zuständig, soweit diese nicht anderen 
Stellen übertragen wird.“

c)  Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  Die Wörter „Hessischen Bereit-
schaftspolizeipräsidium“ werden 
durch „Hessischen Polizeipräsidi-
um Einsatz“ ersetzt.

bb)  Nach dem Wort „einschließlich“ 
wird die Angabe „Häfen,“ und nach 
der Angabe „Werften,“ die Angabe 
„Inseln,“ eingefügt.

4.  In § 95 Abs. 2 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Dienstes“ die Wörter „sowie die Aus- und 
Fortbildung der Spezialeinheiten“ eingefügt.

5.   In § 101 Abs. 1 werden die Wörter „Hessi-
sche Bereitschaftspolizeipräsidium“ durch 
„Hessische Polizeipräsidium Einsatz“ und 
in Abs. 3 die Wörter „Hessischen Bereit-
schaftspolizeipräsidium“ durch „Hessi-
schen Polizeipräsidium Einsatz“ ersetzt.

Artikel 55)

Änderung des Hessischen  
Besoldungsgesetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. März 
2023 (GVBl. S. 183), wird wie folgt geändert:

Anlage I wird wie folgt geändert:

Die Besoldungsordnung B wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In der Besoldungsgruppe B 2 werden die 
Wörter „Vizepräsidentin des Hessischen 
Bereitschaftspolizeipräsidiums“ durch 
„Vizepräsidentin des Hessischen Polizei-
präsidiums Einsatz“ und „Vizepräsident 
des Hessischen Bereitschaftspolizeiprä-
sidiums“ durch „Vizepräsident des Hessi-
schen Polizeipräsidiums Einsatz“ ersetzt.

2.  In der Besoldungsgruppe B 4 werden die 
Wörter „Präsidentin des Hessischen Be-
reitschaftspolizeipräsidiums“ durch „Präsi-
dentin des Hessischen Polizeipräsidiums 
Einsatz“ und „Präsident des Hessischen 
Bereitschaftspolizeipräsidiums“ durch 
„Präsident des Hessischen Polizeipräsi-
diums Einsatz“ ersetzt.

Artikel 66)

Änderung des Hessischen  
Personalvertretungsgesetzes

Das Hessische Personalvertretungsge-
setz vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183), wird 
wie folgt geändert:

In § 82 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „Hes-
sischen Bereitschaftspolizeipräsidium“ durch 
„Hessischen Polizeipräsidium Einsatz“ er-
setzt.

Artikel 33)

Gesetz zur Umorganisation der  
hessischen Bereitschaftspolizei

§ 1

(1) Das Hessische Bereitschaftspolizei-
präsidium erhält die Bezeichnung „Hessi-
sches Polizeipräsidium Einsatz“.

(2) Die Aufgaben der Direktionen Spezialein-
heiten der Polizeipräsidien Frankfurt a.M. und 
Nordhessen, des Mobilen Einsatzkommandos 
– Personenschutz – des Landespolizeipräsi-
diums, der spartenbezogenen Aus- und Fort-
bildung für Spezialeinsatzkommandos, Mobile 
Einsatzkommandos, Verhandlungsgruppen und 
Personenschutzkommandos sowie der Schieß-
ausbildung Spezialeinheiten und taktische Ein-
satzmedizin Spezialeinheiten im Sachgebiet 25 
des Zentrums für Fort- und Weiterbildung an 
der Hessischen Hochschule für öffentliches Ma-
nagement und Sicherheit gehen auf das Hessi-
sche Polizeipräsidium Einsatz über.

§ 2

Die Bediensteten der in § 1 Abs. 2 ge-
nannten Organisationseinheiten sind mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Hes-
sischen Polizeipräsidium Einsatz versetzt.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2023 
in Kraft.

Artikel 44)

Weitere Änderung des Hessischen  
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung
Das Hessische Gesetz über die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Art. 2 
dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden in der An-
gabe zu § 93 die Wörter „Hessisches Be-
reitschaftspolizeipräsidium“ durch „Hessi-
sches Polizeipräsidium Einsatz“ ersetzt.

2.  In § 91 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c) werden die 
Wörter „Hessische Bereitschaftspolizei-
präsidium“ durch „Hessische Polizeipräsi-
dium Einsatz“ ersetzt.

3.  § 93 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift werden die Wörter 
„Hessisches Bereitschaftspolizeipräsi-
dium“ durch „Hessisches Polizeipräsi-
dium Einsatz“ ersetzt.

b)  Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dem Hessischen Polizeipräsidi-
um Einsatz obliegt als Bereitschaftspoli-
zei die Unterstützung der Polizeibehör-
den, insbesondere bei geschlossenen 
Einsätzen. Darüber hinaus obliegen 
ihm die Bearbeitung polizeilicher Ein-
satzlagen sowie die Bearbeitung wei-
terer polizeilicher Aufgaben von landes-

3) FFN 310-116
4) Ändert FFN 310-63
5) Ändert FFN 323-153
6) Ändert FFN 326-69
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Artikel 8a

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister des In-
nern und für Sport wird ermächtigt, das Hes-
sische Verfassungsschutzgesetz in der sich 
aus diesem Gesetz ergebenden Fassung in 
neuer Paragrafenfolge und mit neuem Datum 
bekannt zu machen und dabei Unstimmigkei-
ten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 
treten Artikel 3 bis 7 am 1. November 2023 
in Kraft.

Artikel 77)

Änderung des Hessischen  
Hochschulgesetzes

Das Hessische Hochschulgesetz vom  
14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. März 2023 
(GVBl. S. 183), wird wie folgt geändert:

In § 110 Abs. 2 Nr. 4 werden die Wörter 
„Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums“ 
durch „Hessischen Polizeipräsidiums Ein-
satz“ ersetzt.

Artikel 8

Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Art. 12 der Verfassung des 
Landes Hessen) wird durch Art. 1 dieses Ge-
setzes eingeschränkt. Die Grundrechte auf 
die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes, Art. 5 der Verfassung des 
Landes Hessen), auf die Versammlungsfrei-
heit (Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 14 
Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen), 
auf das Brief-, Post- und Fernmeldegeheim- 
nis (Art. 10 Abs. 1 des Grundgesetzes,  
Art. 12 der Verfassung des Landes Hes-
sen), auf die Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Art. 6 der Verfassung des 
Landes Hessen) sowie auf die Unverletzlich-
keit der Wohnung (Art. 13 des Grundgeset-
zes, Art. 8 der Verfassung des Landes Hes-
sen) werden durch Art. 2 dieses Gesetzes 
eingeschränkt.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 29. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

7) Ändert FFN 70-306
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Artikel 11)

Hessisches Verkündungsgesetz (HVerkG)

ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Amtliche Verkündungsblätter und  
Verkündungsformen

(1) Im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Hessen sind zu verkünden:

1.  Gesetze,

2.  Rechtsverordnungen der Landesregie-
rung, ihrer Mitglieder und der obersten 
Landesbehörden und

3.  Beschlüsse der Landesregierung über die 
Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen 
und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Ver-
fassung des Landes Hessen.

(2) Im Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen sind zu verkünden:

1.  Rechtsverordnungen von Behörden, die 
einer obersten Landesbehörde unmittelbar 
nachgeordnet sind, sowie Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen anderer Behör-
den und sonstiger Stellen, wenn es sich 
um Rechtsverordnungen handelt,

2.  Vorschriften der Landesregierung, ihrer 
Mitglieder und der obersten Landesbehör-
den über die Benutzung von öffentlichen 
Anstalten und anderen öffentlichen Ein-
richtungen und

3.  allgemeine Vorschriften über die Vertre-
tung des Landes Hessen nach Art. 103 
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes 
Hessen.

(3) Vorschriften über die Benutzung von 
öffentlichen Anstalten und anderen öffent-
lichen Einrichtungen, die nicht von Abs. 2  
Nr. 2 erfasst werden, sind durch Aushang 
in der Anstalt oder Einrichtung für die Dau-
er von zwei Wochen zu verkünden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. Anschließend 
sind sie so auszulegen, dass sie während der 
Dienststunden jederzeit eingesehen werden 
können.

(4) Rechtsverordnungen der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände sind wie Satzun-
gen der Körperschaft zu verkünden.

(5) Von den Abs. 1 bis 4 abweichende ge-
setzliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 2

Amtliche Bekanntmachungen

(1) Der Veröffentlichung amtlicher Be-
kanntmachungen dienen neben dem Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Hessen 
und dem Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen insbesondere das Justiz-Ministerial-Blatt 
für Hessen und das Amtsblatt des Hessi-
schen Kultusministeriums.

(2) Wenn das Justiz-Ministerial-Blatt für Hes-
sen oder das Amtsblatt des Hessischen Kul-
tusministeriums eingestellt wird, tritt an dessen 
Stelle der Staatsanzeiger für das Land Hessen.

ZWEITER TEIL
Gesetz- und Verordnungsblatt für das  

Land Hessen

§ 3

Elektronische Führung, Prinzip der  
Einzelverkündung und -bekanntmachung

(1) Das Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Hessen wird nach Art. 120 Satz 2 
der Verfassung des Landes Hessen in elekt-
ronischer Form geführt.

(2) Die Verkündung jeder Rechtsvorschrift 
nach § 1 Abs. 1 erfolgt jeweils durch die Be-
reitstellung einer eigenständigen Nummer des 
Gesetz- und Verordnungsblatts für das Land 
Hessen; jede Nummer ist mit dem Datum ihrer 
Bereitstellung zu versehen. Satz 1 gilt auch für 
amtliche Bekanntmachungen im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen.

§ 4

Bereitstellung und dauerhafte Bereithaltung 
im Internet

Das Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Hessen ist von der Staatskanzlei auf 
der Internetseite www.verkuendung.hessen.
de bereitzustellen und dort vollständig und 
dauerhaft zum Abruf bereitzuhalten.

§ 5

Freier Zugang und Benachrichtigungsdienst

(1) Das Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen muss über die in § 4 
genannte Internetseite jederzeit frei zugäng-
lich sein. Die bereitgestellten Nummern des 
Gesetz- und Verordnungsblatts für das Land 
Hessen können unentgeltlich gelesen, aus-
gedruckt, gespeichert und verwertet werden.

(2) Bei der Staatskanzlei oder einer von 
ihr benannten Stelle können gegen ein ange-
messenes Entgelt Ausdrucke von einzelnen 
Nummern des Gesetz- und Verordnungs-
blatts für das Land Hessen erworben wer-
den. Eine nach Satz 1 benannte Stelle ist im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Hessen bekannt zu machen.

1) FFN 15-10

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung des Verkündungswesens

Vom 28. Juni 2023
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(3) Für das Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen ist von der Staatskanz-
lei ein unentgeltlicher elektronischer Benach-
richtigungsdienst bereitzustellen, der über 
die Bereitstellung jeder neuen Nummer des 
Gesetz- und Verordnungsblatts für das Land 
Hessen und deren Inhalt informiert.

§ 6

Änderungsverbot, Berichtigung

(1) Änderungen des Gesetz- und Ver-
ordnungsblatts für das Land Hessen auf der 
Internetseite www.verkuendung.hessen.de 
sind vorbehaltlich des Abs. 2 unzulässig.

(2) Für den Fall, dass personenbezogene 
Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen 
gelöscht werden müssen, sind diese Daten 
in der betreffenden Nummer des Gesetz- und 
Verordnungsblatts für das Land Hessen unter 
Aufnahme eines Hinweises auf das Datum 
und den Grund der Löschung unkenntlich zu 
machen.

(3) Die Berichtigung von offenbaren Un-
richtigkeiten im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Hessen ist dort bekannt zu 
machen. § 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 7

Sicherung der Authentizität und Integrität

(1) Die Echtheit, Unverfälschtheit und 
Unveränderlichkeit des Gesetz- und Verord-
nungsblatts für das Land Hessen sind durch 
organisatorische und technische Sicherheits-
maßnahmen zu gewährleisten.

(2) Jede in elektronischer Form bereit-
gestellte Nummer des Gesetz- und Ver-
ordnungsblatts für das Land Hessen ist mit 
einem qualifizierten elektronischen Sie-
gel nach Art. 3 Nr. 27 der Verordnung (EU)  
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 2014 über elek-
tronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73, 
2015 Nr. L 23 S. 19, 2016 Nr. L 155 S. 44), 
geändert durch Richtlinie (EU) 2022/2555 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2022 (ABl. EU Nr. L 333 
S. 80), oder einer mindestens gleichwertigen 
Form des qualifizierten elektronischen Sie-
gels zu versehen. Durch geeignete Maßnah-
men ist sicherzustellen, dass die Gültigkeit 
des qualifizierten elektronischen Siegels zum 
Zeitpunkt der Bereitstellung dauerhaft nach-
prüfbar ist.

§ 8

Archivierung

Die Staatskanzlei erstellt von jeder Num-
mer des Gesetz- und Verordnungsblatts für 
das Land Hessen drei beglaubigte Papier-
ausdrucke. Je ein Exemplar der beglaubigten 
Papierausdrucke nach Satz 1 ist zusammen 
mit einem Nachweis über den Verkündungs- 
oder Bekanntmachungszeitpunkt bei der 
Staatskanzlei, dem Hessischen Landtag und 
dem Landesarchiv Hessen zu hinterlegen 
und dort zu archivieren.

DRITTER TEIL
Verkündung in besonderen Fällen

§ 9

Verkündung von Plänen, Karten und  
sonstigen zeichnerischen Darstellungen

(1) Enthält eine Rechtsvorschrift nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 2 Nr. 1 und 2 Pläne, 
Karten oder sonstige zeichnerische Darstel-
lungen, kann, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, die Verkündung dieser Vor-
schriftenteile dadurch ersetzt werden, dass 
sie bei einer Verwaltungsbehörde oder tech-
nischen Fachbehörde (verwahrende Behörde)

1.  in Papierform oder in unveränderlicher 
elektronischer Form niedergelegt und

2.  zur Einsichtnahme während der Dienst-
stunden bereitgehalten 

werden.

(2) In der Rechtsvorschrift sind zu be-
zeichnen

1.  die verwahrende Behörde und 

2.  die nach Abs. 1 zu verkündenden Vor-
schriftenteile mit einer Umschreibung oder 
sonstigen geeigneten Darstellung ihres 
wesentlichen Inhalts.

In der Rechtsvorschrift ist ferner auf die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme nach Abs. 1 hin-
zuweisen.

(3) Soweit die verwahrende Behörde 
außerhalb des Geltungsbereichs der nach  
Abs. 1 verkündeten Vorschriftenteile belegen 
ist, sind diese zusätzlich bei einer im Gel-
tungsbereich der Vorschriftenteile belegenen 
Behörde bereitzuhalten. Die Abs. 1 und 2 gel-
ten entsprechend.

(4) Die verwahrende Behörde hat sicher-
zustellen, dass die niedergelegten Bestand-
teile der Rechtsvorschriften nicht verändert 
oder unbrauchbar gemacht werden können.

§ 10

Ersatzverkündung und -bekanntmachung im 
Falle technischer Störungen

(1) Ist die Bereitstellung einer Nummer 
des Gesetz- und Verordnungsblatts für 
das Land Hessen auf der Internetseite  
www.verkuendung.hessen.de nicht nur kurz-
fristig unmöglich, so erfolgt die Verkündung 
von Rechtsvorschriften nach § 1 Abs. 1 durch 
die Ausgabe einer Nummer des Gesetz- und 
Verordnungsblatts für das Land Hessen in 
Papierform. Die in Papierform erscheinende 
Nummer des Gesetz- und Verordnungsblatts 
für das Land Hessen ist nach einem von der 
Staatskanzlei im Staatsanzeiger für das Land 
Hessen zuvor bekannt zu machenden Verteiler 
an Bibliotheken und Behörden auszugeben.

(2) Abs. 1 gilt auch für amtliche Bekannt-
machungen im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Hessen.

(3) Sobald die Bereitstellung des Gesetz- 
und Verordnungsblatts für das Land Hessen 
auf der Internetseite www.verkuendung.
hessen.de wieder möglich ist, wird dort eine 
nach Abs. 1 oder 2 ausgegebene Nummer 
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Artikel 23)

Änderung des Ortsgerichtsgesetzes
Das Ortsgerichtsgesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 2. April 1980 
(GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 315), wird 
wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 2 Satz 1 werden das Komma 
und die Wörter „die im Justiz-Ministe-
rial-Blatt für Hessen zu verkünden ist“ 
gestrichen.

b) Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben.

2.  Dem § 18 wird als Abs. 4 angefügt: 

„(4) Schätzungen nach Abs. 1 gelten 
als Gutachten von Personen, die von ei-
ner staatlichen Stelle als Gutachter für die 
Wertermittlung von Grundstücken bestellt 
worden sind.“

Artikel 34)

Änderung des Hessischen  
Wassergesetzes

§ 33 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Was-
sergesetzes vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9. Dezember 2022 (GVBl. S. 764), wird auf-
gehoben.

Artikel 45)

Änderung des Hessischen Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst
Das Hessische Gesetz über den öffent-

lichen Gesundheitsdienst vom 28. Septem-
ber 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. Dezember 2022 (GVBl.  
S. 764), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 22a gestrichen.

2.  § 22a wird aufgehoben.

Artikel 56)

Änderung des  
Hessischen Naturschutzgesetzes

In § 21 Abs. 6 des Hessischen Natur-
schutzgesetzes vom 25. Mai 2023 (GVBl. 
S. 379) wird die Angabe „§ 6a Abs. 1 Satz 4 
des Verkündungsgesetzes vom 2. November 
1971 (GVBl. I S. 258), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl.  
S. 992),“ durch „§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Hes-
sischen Verkündungsgesetzes vom 28. Juni 
2023 (GVBl. S. 473)“ ersetzt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

des Gesetz- und Verordnungsblatts für das 
Land Hessen unverzüglich bereitgestellt.

§ 11

Ersatzverkündung im Falle von Naturereig-
nissen und anderen besonderen Umständen

(1) Kann eine Nummer des Gesetz- und 
Verordnungsblatts für das Land Hessen, die 
eine Rechtsvorschrift nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 
oder 3 zum Gegenstand hat, wegen eines 
Naturereignisses oder wegen anderer be-
sonderer Umstände weder in elektronischer 
Form rechtzeitig bereitgestellt noch in Papier-
form rechtzeitig ausgegeben werden, so ge-
nügt jede andere Art der Bekanntgabe. Die 
vorgeschriebene Verkündung ist in diesem 
Fall alsbald nachzuholen.

(2) Für Verkündungen im Staatsanzeiger 
für das Land Hessen gilt Abs. 1 entspre-
chend.

VIERTER TEIL
Ergänzende Bestimmungen für  

Rechtsverordnungen

§ 12

Bestimmung des Inkrafttretens und  
des Außerkrafttretens

(1) Rechtsverordnungen sollen den Tag 
ihres Inkrafttretens und ihres Außerkrafttre-
tens bestimmen.

(2) Enthält eine Rechtsverordnung keine 
Bestimmung über das Inkrafttreten, so tritt sie 
zwei Wochen nach Ablauf des Tages in Kraft, 
an dem sie verkündet worden ist.

FÜNFTER TEIL
Schlussvorschriften

§ 13

Aufhebung des bisherigen Rechts
Das Verkündungsgesetz vom 2. Novem-

ber 1971 (GVBl. I S. 258), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 
(GVBl. S. 992)2), wird aufgehoben.

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

2) Hebt auf FFN 15-7
3) Ändert FFN 28-1
4) Ändert FFN 85-72
5) Ändert FFN 350-94
6) Ändert FFN 881-58
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  J u s t i z

P r o f .  D r.  P o s e c k
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz 

Das Hessische Ausführungsgesetz zum 
Bundesmeldegesetz vom 28. September 
2015 (GVBl. S. 346), geändert durch Gesetz 
vom 12. November 2020 (GVBl. S. 762), wird 
wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328)“ durch „Gesetz vom 19. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2606)“ ersetzt.

b)  Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 des Bundesmeldegesetzes bleibt 
unberührt.“

2.  In § 3 Abs. 2 wird nach dem Komma die 
Angabe „zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juli 2022 (BGBl. I S. 1182),“ ein-
gefügt.

3.  § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 2 wird die Angabe „§ 38 Abs. 1 bis 3“ 
jeweils durch „§ 34 Abs. 1“ ersetzt.

b)  Nr. 4 wird aufgehoben.

c)  Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4.

4.  In § 8 Satz 2 wird die Angabe „2023“ durch 
„2033“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen  
OFFENSIV-Gesetzes

Das Hessische OFFENSIV-Gesetz vom 
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488, 491), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 318), wird wie folgt geändert:

1.  In § 2b Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe  
„20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)“ durch 
„16. Februar 2023 (GVBl. S. 83)“ ersetzt.

2.  In § 2c Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe  
„17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2434)“ durch 
„22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51)“ ersetzt.

3.  In § 11 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 
„23. Juni 2017 (BGBl. I. S. 1682)“ durch 
„16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328)“ er-
setzt.

4.  In § 13 Satz 2 wird die Angabe „2023“ 
durch „2033“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen  
Ingenieurgesetzes

Das Hessische Ingenieurgesetz vom  
30. November 2015 (GVBl. S. 457), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Dezem-
ber 2020 (GVBl. S. 950), wiederum zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 
2022 (GVBl. S. 752), und durch Gesetz vom  
14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 1 Abs. 3 Satz 1 werden nach der An-
gabe „(GVBl. S. 931)“ ein Komma und die 
Angabe „zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183),“ ein-
gefügt.

2.  In § 6 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Dezember 
2020 (GVBl. S. 931)“ durch „zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. Juni 2023 
(GVBl. S. 477),“ ersetzt.

3.  In § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die An-
gabe „3. Juni 2020 (GVBl. S. 378)“ durch 
„22. November 2022 (GVBl. S. 571)“ er-
setzt.

4.  In § 22 Abs. 6 wird die Angabe „5. Oktober 
2017 (GVBl. S. 294)“ durch „17. Novem-
ber 2022 (GVBl. S. 641)“ ersetzt.

5.  In § 27 Abs. 4 wird die Angabe „10. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1653)“ durch „22. Febru-
ar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51)“ ersetzt.

6.  In § 28 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe  
„19. März 2020 (BGBl. I 529)“ durch  
„22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51)“ 
ersetzt.

7.  In § 34 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe  
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ durch „12. Juli 
2021 (GVBl. S. 338), in der am 14. April 
2022 geltenden Fassung“ ersetzt und wird 
nach der Angabe „§ 71a der Hessischen 
Landeshaushaltsordnung“ die Angabe „in 
der am 14. April 2022 geltenden Fassung“ 
eingefügt.

8.  In § 42 Satz 2 wird die Angabe „2023“ 
durch „2025“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Hessischen Architekten- 
und Stadtplanergesetzes

Das Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz vom 30. November 2015 (GVBl. 
S. 457, 478), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 950), wie-
derum zuletzt geändert durch Gesetz vom  
9. Dezember 2022 (GVBl. S. 752), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 1 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe  
„11. Dezember 2020 (GVBl. S. 931)“ durch 
„ 28. Juni 2023 (GVBl. S. 477)“ ersetzt.

2.  § 9 wird wie folgt geändert:
1) Ändert FFN 311-12
2) Ändert FFN 34-48
3) Ändert FFN 50-51
4) Ändert FFN 50-52

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Siebzehntes Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer 
und Änderung befristeter Rechtsvorschriften

Vom 28. Juni 2023
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a)  In Abs. 3 wird die Angabe „10. Juli 2020 
(BGBl. I S. 1653)“ durch „22. Febru-
ar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51)“ ersetzt.

b)  In Abs. 5 wird die Angabe „5. Oktober 
2017 (GVBl. S. 294)“ durch „17. No-
vember 2022 (GVBl. S. 641)“ ersetzt.

3.  In § 14 Abs. 2a Satz 1 wird die Angabe 
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ durch „12. Juli 
2021 (GVBl. S. 338), in der am 14. April 
2022 geltenden Fassung“ ersetzt und wird 
nach der Angabe „§ 71a der Hessischen 
Landeshaushaltsordnung“ die Angabe „in 
der am 14. April 2022 geltenden Fassung“ 
eingefügt.

4.  In § 23 Satz 2 wird die Angabe „2023“ 
durch „2025“ ersetzt.

Artikel 55)

Änderung des Allgemeinen Berggesetzes 
für das Land Hessen

In § 242 des Allgemeinen Berggesetzes 
für das Land Hessen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. November 1969 
(GVBl. I S. 223, 365), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. August 2018 (GVBl. S. 362), 
wird die Angabe „2023“ durch „2030“ ersetzt.

Artikel 66)

Änderung des  
Verwaltungsfachhochschulgesetzes

Das Verwaltungsfachhochschulgesetz 
vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95, 97), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2021 (GVBl. S. 931), wird wie folgt geändert:

1.  In § 24 Abs. 3 Satz 2 werden nach der An-
gabe „(GVBl. S. 931)“ ein Komma und die 
Angabe „zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183),“ ein-
gefügt. 

2.  In § 28 Satz 2 wird die Angabe „2023“ 
durch „2033“ ersetzt.

Artikel 77)

Änderung des Hessischen  
Weiterbildungsgesetzes

Das Hessische Weiterbildungsgesetz 
vom 25. August 2001 (GVBl. I S. 370), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2021 (GVBl. S. 931), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Schul-
gesetzes in der Fassung vom 14. Juni 
2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. November 2011 
(GVBl. I S. 673),“ durch „Hessischen 
Schulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 2023 
(GVBl. S. 234)“ ersetzt. 

b)  In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe  
„14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 729)“ 
durch „19. Juni 2019 (GVBl. S. 161)“ er-
setzt.

2.  In § 4 Abs. 3 wird nach der Angabe „§ 127e 

des“ das Wort „Hessischen“ eingefügt.

3.  In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „Sozialmi-
nisteriums und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung“ 
durch „Ministeriums für Soziales und Integ-
ration und des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen“ ersetzt.

4.  § 19 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe 
„vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)“ durch 
„in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174)“ ersetzt.

b)  In Abs. 3 Nr. 10 werden die Wörter „der 
beiden Landesringe“ durch „des Lan-
desrings“ ersetzt. 

5.  In § 23 Satz 2 wird die Angabe „2023“ 
durch „2025“ ersetzt.

6.  Die Anlage wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 
(zu § 14 Abs. 4)

1.  DGB Bildungswerk Hessen e.V. 

2.  Bildungswerk der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) im Lande Hes-
sen e.V. 

3.  Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft 
e.V. 

4.  Evangelische Erwachsenenbildung Hes-
sen (Landesorganisation) 

5.  Katholische Erwachsenenbildung Hessen 
- Landesarbeitsgemeinschaft e.V. 

6.  Verein für Landvolkbildung e.V. 

7.  Bildungswerk der Arbeiterwohlfahrt Hes-
sen e.V. 

8.  Paritätisches Bildungswerk Hessen e.V. 

9.  Bildungsakademie des Landessportbun-
des Hessen e.V.“

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

5) Ändert FFN 53-14
6) Ändert FFN 70-92
7) Ändert FFN 73-19
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  J u s t i z

P r o f .  D r.  P o s e c k

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n

B o d d e n b e r g

D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r

P r o f .  D r.  L o r z

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r 

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n 
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,  

L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e




